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Präambel 
Auf Grund 

➢ § 2 Abs. 1, §§ 9, 10, 13 und 13 a Baugesetzbuch (BauGB),  

➢ Art. 6 Abs. 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

➢ Art. 81 Bayerische Bauordnung (BayBO), 

➢ der Baunutzungsverordnung (BauNVO), 

➢ der Planzeichenverordnung (PlanzV), 

➢ Art. 23 ff. Gemeindeordnung (GO) 

 

erlässt die Stadt Eggenfelden die 33. Änderung des Bebauungsplans “Gewerbe- und Industriegebiet der Stadt 

Eggenfelden“ als Satzung. 

§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 

 

Für den räumlichen Geltungsbereich der 33. Änderung des Bebauungsplans “Gewerbe- und Industriegebiet der 

Stadt Eggenfelden“ ist die Planzeichnung M 1:1000 vom __________ in der Fassung vom __________ maßgebend. 

Sie ist Bestandteil dieser Satzung.  

 

§ 2 
Bestandteile der Satzung 

Die 33. Änderung des Bebauungsplans “Gewerbe- und Industriegebiet der Stadt Eggenfelden“ besteht aus:  

1. Planzeichnung (M 1:1000) mit zeichnerischem Teil vom __________ und den planlichen und textlichen 

Festsetzungen samt Hinweisen 

2. Begründung vom __________ 

3. Folgende Anlagen: 

3.1 dem immissionsschutztechnischen Gutachten Schallimmissionsschutz, Büro GEO.VER.S.UM 

Planungsgemeinschaft Pressler&Geiler, 93413 Cham, vom 29.04.2025  

 

§ 3 
Inkrafttreten 

Die 33. Änderung des Bebauungsplans „Gewerbe- und Industriegebiet de Stadt Eggenfelden“ tritt mit der 
Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 

 

 

Stadt Eggenfelden, __________ 

 

 

 

 

 

Martin Biber 

1. Bürgermeister 

 
Die planlichen und textlichen Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes 
"Gewerbe- und Industriegebiet der Stadt Eggenfelden" einschließlich aller Änderungen haben 
weiterhin Gültigkeit, sofern sie nicht durch die nachfolgenden Festsetzungen dieser 33. 
Änderung aufgehoben werden.  

 
I. PLANLICHE FESTSETZUNGEN 

  
1.0 ART DER BAULICHEN NUTZUNG         § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

       
 

1.1 WA   Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)      

Zulässig sind die in § 4 Abs. 1 und 2 BauNVO 

aufgeführten Nutzungen 

Unzulässig sind Nutzungen gemäß § 4 BauNVO Abs. 3 

 
1.2 GE   Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO) 

Zulässig sind die in §8 Abs. 1, 2 und 3 BauNVO aufgeführten Nutzungen 

Unzulässig sind Verkaufsflächen von Einzelhandelsbetrieben gemäß § 1 Abs. 5 

i.V.m. 8 BauNVO 

 
 GEb   Gewerbegebiet eingeschränkt (§ 8 BauNVO) 

    Mit Einschränkung gemäß Punkt II Textliche Festsetzungen, Punkt 8. Lärmschutz. 

Zulässig sind die in § 8 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 und 2 BauNVO 

aufgeführten Nutzungen. 

Unzulässig sind Verkaufsflächen von Einzelhandelsbetrieben gemäß § 1 Abs. 5 

i.V.m. 8 BauNVO und Nutzungen gemäß § 8 Abs. 2 Satz 3 und 4 und Abs. 3 Satz 3 

BauNVO  

 

 
2.0 MAß DER BAULICHEN NUTZUNG, BAUWEISE § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16, 19, 20 und 22 BauNVO 
 

2.1 GRZ   Grundflächenzahl GRZ als Obergrenze   

             0,4 differenziert nach den einzelnen Planbereichen gemäß Nutzungsschablone 

       

 

3.0 BAULINIEN, BAUGRENZEN                     § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 

BauNVO 
 

3.1   Baugrenze 

 Im Planbereich WA1B sind Verbindungen zwischen 

den Baufenstern in Form von offenen 

eingeschossigen Brücken zulässig. 

  

3.2    Baugrenze für Nebenanlagen, Stellplätze und Gemeinschaftsanlagen 

 

 

3.2.1  Hier Zweckbestimmung: Stellplätze                   § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB 

 

 

 

3.2.2  Hier Zweckbestimmung: Tiefgarage                   § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB 

 

 

 

3.2.3  Hier Zweckbestimmung: Nebengebäude      § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB 

 
 
4.0 VERKEHRSFLÄCHEN                      § 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB 

 

4.1  öffentliche Straßenverkehrsfläche 

 

 

 

4.2  Straßenbegrenzungslinie 

 

 

 

4.3  private Straßenverkehrsfläche 

 

 

 

4.4  öffentliche Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung 

  hier: kombinierter Rad- und Fußweg 
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3.0  BAULINIEN, BAUGRENZEN

Baugrenze3.1

1.0  ART DER BAULICHEN NUTZUNG

1.2

I.   PLANLICHE FESTSETZUNGEN

(§9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §23 BauNVO)

(§ 9, Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 
zulässig sind die in § 4 BauNVO Abs.1 und 2 aufgeführten 
Nutzungen
unzulässig sind:
Nutzungen gemäß § 4 BauNVO (Abs.3) 

2.0  MASS DER BAULICHEN NUTZUNG, BAUWEISE
(§9, Abs.1 Nr.1 BauGB, §16, §19, §20, §22 BauNVO)

2.1 GRZ = Grundflächenzahl

HINWEIS:
FÜR DEN GELTUNGSBEREICH DER ÄNDERUNG GELTEN AUSSCHLIESS-
LICH DIE NACHFOLGENDEN TEXTLICHEN UND PLANLICHEN 
FESTSETZUNGEN. DIE URSPRÜNGLICHEN FESTSETZUNGEN DES 
BEBAUUNGSPLANS "GEWERBE- UND INDUSTRIEGEBIET DER STADT 
EGGENFELDEN" WERDEN FÜR DEN GELTUNGSBEREICH DER 20. 
ÄNDERUNG INSGESAMT DURCH DIE NACHFOLGENDEN FESTSETZUNGEN 
ERSETZT. FÜR DAS UNTER PUNKT I, 1.2 DARGESTELLTE GEWERBE-
GEBIET BLEIBEN ALLE FESTSETZUNGEN AUS DEM DECKBLATT NR. 10 
AUF DER BASIS DER ZUM INKRAFTTRETEN GELTENDEN 
RECHTSGRUNDLAGEN  ERHALTEN. HIER WERDEN LEDIGLICH 
BAUGRENZEN KORRIGIERT UND SOMIT BAUFENSTER GESCHLOSSEN. 

Gewerbegebiet eingeschränkt 
(§ 8 BauNVO)
mit Einschränkung gemäß Punkt II Textliche 
Festsetzungen, Punkt 8. Lärmschutz
zulässig sind die in § 8 BauNVO Abs. (1), (2) Satz 1 und 2 
und (3) Satz 1 und 2 aufgeführten Nutzungen
unzulässig sind: 
Verkaufsflächen von Einzelhandelsbetrieben gemäß
§1 Abs. 5 i.V.m. 8 BauNVO
Nutzungen gemäß §8 BauNVO Abs. (2) Satz 3. und 4. und 
Abs. (3)  Satz 3

Baugrenze für Nebenanlagen, Stellplätze, 
Garagen und Gemeinschaftsanlagen. 

Hier Zweckbestimmung: Stellplätze 
(§9, Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Hier Zweckbestimmung: Tiefgarage 
(§9, Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Hier Zweckbestimmung: Nebengebäude 
(§9, Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

3.2.1

3.2.2

Deckblatt Nr. 20Deckblatt Nr. 10 

Deckblatt Nr. 20Deckblatt Nr. 10 

Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)
zulässig sind die in § 8 BauNVO Abs. (1), (2) und (3) 
aufgeführten Nutzungen
unzulässig sind: 
Verkaufsflächen von Einzelhandelsbetrieben gemäß 
§1 Abs. 5 i.V.m. 8 BauNVO

GE 

3.2.3

3.2

Deckblatt Nr. 20Deckblatt Nr. 10 

WA 1:  0,35
WA 2: 0,4
GE b: 0,8

GE:  0,8

8.0  GRÜNFLÄCHEN

8.2

8.1

(§9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB)

öffentliche Grünfläche

Spielplatz

7.0  SONSTIGE PLANZEICHEN UND FESTSETZUNGEN

7.1

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplans (§9 Abs.7 BauGB)
(Innenkante maßgebend)

7.2.1 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
hier: unterschiedliche Art der baulichen Nutzung
und unterschiedliche Lärmkontingente

7.3 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende 
Flächen
hier: bestehender Hauptkanal und Hauptwasserleitung 
der Stadt Eggenfelden und parallel verlaufend 
Gashochdruckleitung der Energienetze Bayern

Pflanzgebot :8.3

9.0  FLÄCHEN UND MASSNAHMEN NATURSCHUTZ / LANDSCHAFTSPFLEGE 

9.1 zu erhaltende Einzelbäume:

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

8.3.1

Gehölzgruppe aus Sträuchern und Bäumen II. Ordnung,
siehe Textl. Festsetzung zur Grünordnung Punkt III,3.3+
3.4, pro Gehölzgruppe 10-15 Pflanzen

8.3.2

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft = Ausgleichsfläche

9.2

Baum zu erhalten, Stammdurchmesser > 0,25 m9.1.1

Deckblatt Nr. 20Deckblatt Nr. 10 

Deckblatt Nr. 20Deckblatt Nr. 10 

Deckblatt Nr. 20Deckblatt Nr. 10 

6.0  LÄRMSCHUTZ

Deckblatt Nr. 20Deckblatt Nr. 10 

Fassade (ungefähre Lage), an der gem. Schallschutz- 
gutachten Schutzvorkehrungen ab dem 1. Obergeschoss 
getroffen werden müssen. 

- Kombination aus Lärmschutzwall und Lärmschutzwand, 
  bzw. Lärmschutzwall
- eine Lärmschutzwand als alleinige Maßnahme 
  ist nicht erlaubt
Abschirmhöhe mindestens: 404,80 m ü.NN

6.1

7.2.2 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
hier: unterschiedliche Wandhöhen

Laubbaum I. Ordnung (Straßenbaum) und I. bzw. II. Ordnung 
(Grünanlage) nach Artenliste in den textlichen Festsetzungen 
zur Grünordnung, Punkt 3, eine lagemäßige Standort-
verschiebung um bis zu maximal 5 m unter Einhaltung der 
Anzahl ist erlaubt.

6.3

6.4

Der Lärmschutz ist entsprechend den nachfolgenden Planzeichen zu errichten. 
Dabei darf zwischen den einzelnen unterschiedlichen Formen des Lärmschutzes 
keine Lücke entstehen, der Lärmschutz muss entlang den angegebenen Grenzen 
durchgängig sein. Die Wirksamkeit der jeweiligen Lärmschutzausführung ist in der 
Baueingabe der Lärmschutzmaßnahmen nachzuweisen. 
Die Mindesthöhe für Massnahmen des aktiven Schallschutzes darf nicht 
unterschritten werden.
Abschirmhöhe = OK aktiver Schallschutz

Passiver Schallschutz: 

Aktiver Schallschutz: 

- Kombination aus Lärmschutzwall und Lärmschutzwand
- eine Lärmschutzwand als alleinige Maßnahme ist nicht erlaubt
- ein Lärmschutzwall als alleinige Maßnahme ist nicht erlaubt
Abschirmhöhe mindestens:   409,90 m ü.NN

6.5

-  Lärmschutzwall 
Abschirmhöhe mindestens:   405,50 m ü.NN

6.2 - Kombination aus Lärmschutzwall und Lärmschutzwand, 
- bzw. als Lärmschutzwand
- bzw. als Lärmschutzwall 
- bzw. geeignete Gebäudestellung innerhalb des südlich 
  angrenzenden Baufensters (gem. I. Planliche Festsetzungen,
  Punkt 3.1). Der Nachweis des Lärmschutzes durch geeignete
  Gebäudestellung ist im Zuge des Bauantrags vom Bauwerber
  zu erbringen. 
Abschirmhöhe mindestens:   405,50 m ü.NN

7.2.3 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
hier: unterschiedliche Sektoren als Basis der Ermittlung 
der Emissionskontingente, gemäß Lageplan
(gem. II. Textliche Festsetzungen, Punkt  8.2)
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4.0  GARAGENZUFAHRTEN

Stellplätze und Garagenzufahrten dürfen zur Straße hin nicht eingezäunt werden und sind mit 
wasserdurchlässigen Belägen auszubilden (bituminöse Befestigung nicht zulässig).
Vor den Garagen ist ein Stauraum von min. 5,00 m Länge vorzusehen.

5.0  EINFRIEDUNG

Die Ausbildung von Stützmauern als Naturstein-Trockenmauern in Privatgrundstücken bis zu einer 
Höhe von 1,0 m (gemessen ab Urgelände) ist zulässig.

6.0 AUFSCHÜTTUNGEN, ABGRABUNGEN UND STÜTZMAUERN

Private Aufschüttungen und Abgrabungen von max. 1,0 m sind zulässig. In einem mindestens 0,5 m 
breiten Streifen entlang aller Grundstücksgrenzen sind grundsätzlich keinerlei Aufschüttungen oder 
Abgrabungen zulässig (Beibehaltung des anstehenden Geländes).

6.2

6.1

(§ 9, Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

(§ 9, Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

(§ 9, Abs. 4 BauGB, Art. 81 BayBO)

2.2   Baukörper:
Die Wandhöhe ist nach Art. 6 Abs. 4 BayBO zu bestimmen. Die Wandhöhe ist das Maß von der 
natürlichen Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen 
Abschluss der Wand.
Als Firsthöhe für die Gebäude gilt das Maß von der bestehenden Geländehöhe bis zum First. 
Die bestehende Geländehöhe ist  in der Eingabeplanung darzustellen. 
In den Nutzungsbereichen WA 1  ist  ein Verhältnis von Länge zu Breite des Hauptbaukörpers von 
mindestens 1 : 1,2 einzuhalten.
Im Nutzungsbereich WA 2 kann das oberste Geschoss auch als zurückgesetztes Geschoss ausgeführt 
werden. In jedem Fall ist dieses zurückgesetzte Geschoss so auszuführen, dass  die maximale Firsthöhe 
nicht überschritten wird.
Vom Haupthaus abgesetzte Anbauten können auch mit niedrigeren Wandhöhen als die festgesetzten 
ausgeführt werden. 
Als Mindestwandhöhe für Anbauten wird 3,5 m festgesetzt. 
Anbauten sind nur innerhalb der Baugrenzen zulässig.
Doppelhäuser: Aneinandergebaute Doppelhaushälften sind als gestalterische Einheit hinsichtlich 
Wandhöhe, Dachform -durchgehender First und Dachneigung- und Materialverwendung auszubilden.

3.0  FESTSETZUNGEN FÜR  NEBENANLAGEN
(§ 9, Abs. 1 Nr. 4 + 5, Abs. 3 BauGB, Art. 81 BayBO)

Tiefgarage und Stellplätze WA2:
Stellplatznachweis:

innerhalb der hierfür gekennzeichneten Flächen unterzubringen. 

3.4

Tiefgaragenabfahrt:
Tiefgaragenabfahrten sind zu überdachen. Für die Dacheindeckung sind neben Alu-und Titanzinkblech 
oder begrünten Flächdachern auch Stahl-/Glaskonstruktionen zulässig.

3.1 Dachgestaltung Garagen und Nebengebäude:
Dachform, Dachneigung und Dachdeckung gelten die Festsetzungen zum Hauptgebäude, 
siehe Punkt 2.1.

3.2 Baukörper Garagen und Nebengebäude:
Allgemein:
Traufseitige Wandhöhen: max. 3,00m

ausnahmsweise ist in den Baufenstern für Nebengebäude im GEb  (siehe I. Planliche 
Festsetzungen Punkt 3.2. in Verbindung mit 3.2.4), bei denen die Nebengebäude gleichzeitig 
Lärmschutzfunktion erfüllen, eine max. traufseitige Wandhöhe von 4,50 m zulässig. 
Wandhöhe bei Pultdach: Die Pultdachhöhe einer freistehenden 

Pultdachfirstwand ohne Gegenpult beträgt  max. 4,50 m

3.3. Garagen und Stellplätze WA1:
Pro Wohneinheit bei Einfamilienhäusern und Doppelhäusern sind mind. 2 PKW Stellplätze im 
Baugrundstück nachzuweisen. Garagenstellplätze werden angerechnet.

  Grenzgaragen bzw. Mindestabstand für Garagen und Nebengebäude:
Wenn  Garagen und Nebengebäude an benachbarte Grundstücksgrenzen angrenzen, sind sie entweder 
zusammenzubauen oder jeweils mind. 1,0 m von der Grundstücksgrenze abzurücken.
Dachflächen von an der Grenze zusammengebauter Garagen und sonstige Nebengebäude sind profil- 
und höhengleich auszuführen; d.h. First und Traufen sind durchlaufend zu gestalten. 
Die Lage der zweiten Garage richtet sich zwingend nach den Vorgaben der ersten Garage.

unzulässig; es sind ausschließlich erforderliche Punktfundamente im Bereich der 
Säulen erlaubt; zwischen Zaun und Geländeoberfläche ist eine Bodenfreiheit von mind. 
10 cm einzuhalten. 

max. 1,50 m ab OK fertiges Gelände
ausnahmsweise ist im GEb eine Zaunhöhe bis max. 2,00 m erlaubt.

lebende Einfriedungen (Hecken) aus standortgerechten Gehölzen, senkrechte 
Holzlattenzäune bevorzugt in Lärchenholz und Metallzäune mit senkrechten Stäben 
zulässig. An seitlichen Grundstücksgrenzen sind auch Maschendrahtzäune mit 
Hinterpflanzung zulässig. 

Zaunsockel:

Höhe:

Art:

Die Zaunanlage ist vom Straßenrand 50 cm von der Grundstücksgrenze abzurücken 
(Zaunlinie), der verbleibende Bankettstreifen ist als Wiese zu gestalten und zu pflegen.

Abstände:

7.0  WASSERWIRTSCHAFT

Die Beseitigung des Wassers erfolgt im Trennsystem.

Schmutzwasser
Das Schmutzwasser  (soziale Abwasser) wird dem gemeindlichen Kanal zugeführt.

Niederschlagswasser 
Das Regenwasser aus den Dachflächen und befestigte Flächen, das nicht im Bau-
gebiet selbst versickert werden kann, ist über Regenrückhalteeinrichtungen gedrosselt dem Vorfluter 
zuzuführen.

Leibenger Graben
Zur Ermöglichung einer ordnungsgemäßen Gewässerunterhaltung und der Sicherstellung der ökologischen 
Wirksamkeit ist beidseitig des Grabens ein Uferstreifen von je 5 m von jeder Umzäunung freizuhalten. Die 
bestehende Einfriedung entlang der Fl.-Nr. 530/140 erhält Bestandsschutz.

(§ 9, Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

8.0  LÄRMSCHUTZ
(§ 9, Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Zulässige Schallemissionen
Entsprechend der Exponierung der zu untersuchenden Immissionsorte kann davon ausgegangen werden, 
dass an den bestehenden maßgeblichen Immissionsorten bereits Vorbelastungen durch Gewerbelärm 
vorhanden sind.

8.1

Zulässig sind Nutzungen, deren je Quadratmeter Grundfläche (innerhalb der Parzellengrenze) abgestrahlte 
Schallleistung die Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 entsprechend den Angaben in der folgenden 
Tabelle weder (6:00 - 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 - 6:00 Uhr) überschreiten:

8.2

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) 
und (7) LEK,i durch LEK,i,j zu ersetzen ist.

Die Berechnungen zur Emissionskontingentierung wurden bei Ansatz von Flächenschallquellen mit den 
Umgriffen gemäß Übersichtslageplan im Anhang der schalltechnischen Untersuchung (GEO.VER.S.UM. 
Schalltechnische Untersuchung zur Lärmkontingentierung im Bebauungsplan „Obermühle“) nach dem 
Verfahren der DIN 45691, Abschnitt 5 durchgeführt. Hierbei wurden Emissionskontingente für 
unterschiedliche Sektoren ermittelt, die im Übersichtsplan im Anhang der schalltechnischen Untersuchung 
bezeichnet sind. Es wurde mit freier Schallausbreitung unter alleiniger Berücksichtigung der 
geometrischen Ausbreitungsdämpfung bei einer Mittenfrequenz von f=500 Hz gerechnet.

Die Prüfung der Einhaltung der Lärmkontingente erfolgt nach Abstimmmung mit der Unteren 
Immissionsschutzbehörde am Landratsamt Rottal-Inn gemäß DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.

8.3

3.2 AUSWAHLLISTE BÄUME I. ORDNUNG
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Quercus robur
Fraxinus excelsior
Tilia cordata

- Spitz-Ahorn
- Berg-Ahorn
- Stiel-Eiche
- Esche
- Winter-Linde

3.3 AUSWAHLLISTE BÄUME II. ORDNUNG
Acer campestre
Carpinus betulus
Prunus avium
Sorbus aucuparia

alle Obst- und Nußbäume (Mindest- Pflanzqualität: Halbstamm)

- Feld-Ahorn
- Hainbuche
- Vogel-Kirsche
- Eberesche

3.4 AUSWAHLLISTE HEIMISCHE STRÄUCHER
Corylus avellana
Sambucus nigra
Salix caprea
Cornus sanguinea
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Prunus spinosa
Rosa canina
Viburnum opulus
Viburnum lantana

- Hasel
- Schwarzer Holunder
- Kätzchen-Weide
- Hartriegel
- Liguster
- Heckenkirsche
- Schlehe
- Hunds-Rose
- Gemeiner Schneeball
- Wolliger Schneeball

Landschaftsfremde hochwüchsige Baumarten mit bizarren Wuchsformen und auffälliger Laub- und 
Nadelfärbung wie Edeltannen oder Edelfichten, Zypressen, Thujen usw. sowie alle Trauer- oder Hängeformen 
(in allen Arten und Sorten), dürfen nicht gepflanzt werden.

4.0 UNZULÄSSIGE PFLANZENARTEN

Mindest-Pflanzqualitäten:    Bäume I. Ordnung:  Hochstamm, 3xv., STU 14 -16 cm
Baume II. Ordnung: Hochstamm, 3xv., STU 12 -14 cm 

oder Heister, 2xv., 150 -200 cm
Sträucher:              2xv., 100-150 cm bzw. 60 - 100 cm

8.0 AUSGLEICHSFLÄCHEN

Die Ausgleichsflächenberechnung setzt sich wie folgt zusammen:
 Die zu erbringende Ausgleichsfläche wurde mit einer Größe von 362 m² berechnet.
 Durch Umnutzungen innerhalb des Geltungsbreiche der 20. Änderung kann insgesamt ein Fläche 

von 4.356 m² aufgewertet und somit entgegen gerechnet werden. 
 Zudem wird innerhalb des Geltungsbreiches der 20. Änderung eine Ausgleichsfläche von tatsächlich 1.258 m²   

festgesetzt. Als Ausgleichsfaktor wird für die Fläche ein Faktor von 1,5 angesetzt, daraus ergibt sich eine  
rechenische Größe von 1.887 m².

Insgesamt kann somit dem Ökokonto der Stadt Eggenfelden eine Fläche von rechnerisch 5.881 m²
gutgeschrieben werden.

Die interne Ausgleichsfläche wird auf Teilbereichen der  Fl.-Nrn. 530/18, 530/17 und 530/147 Gemarkung 
Eggenfelden nachgewiesen.
Als Ausgleichsfaktor wird für die Fläche 1,5 angesetzt. Das heißt aus der tatsächlichen Flächengröße von 
1.258 m² ergibt sich somit eine  rechnerische Größe von 1.887 m².
Dafür sind folgende Maßnahmen festgesetzt:

 -    Aufweiten und Umgestalten des engen und geradlinigen Bachlaufs in einen geschwungenen Verlauf
- Neugestaltung der Uferbereiche
- Pflanzung von Ufergehölzen
- Ansaat der Fläche mit autochthonem Saatgut

III. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG
1.0  UMSETZUNG, PFLANZENQUALTÄTEN, MINDESTPFLANZGRÖSSEN

2.0 FESTSETZUNGEN INNERHALB DES BAUGRUNDSTÜCKES

Allgemeines
Die privaten und öffentlichen Grünflächen und das öffentliche Strassenbegleitgrün sind entsprechend den 
planlichen und textlichen Festsetzungen anzulegen, zu sichern und dauerhaft zu erhalten. 
Sie sind spätestens in der Pflanzperiode nach Erstellung der Erschließungsflächen und Gebäude fertigzustellen. 
Nachpflanzungen haben den Pflanzqualitäten des Grünordnungsplanes zu entsprechen.
Die Pflanzenqualitäten müssen den Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) entsprechen.
Für die im Plan festgesetzten Neuanpflanzungen von Gehölzen in den öffentlichen und privaten Grünflächen 
wird die Verwendung der in Punkt 3. ausgewiesenen Gehölze festgesetzt.
Für weitere Pflanzungen können alle Ziergehölze verwendet werden, außer die in Punkt 4.0 beschriebenen Arten.
Für freiwachsende Hecken und Gehölzgruppen: Pflanzdichte 1 Stück / 1,50 m². 

Pro 200 m² nicht überbauter bzw. befestigter Grundstücksfläche sind zur Durchgrünung des Baugrundstückes 
mindestens ein Laubbaum II. Ordnung oder ein Obstbaum und 5 Sträucher zu pflanzen, Artenauswahl gemäß 
der Pflanzenliste Punkt III 3.3 bzw. 3.4 (Nadelgehölze dürfen ersatzweise nicht verwendet werden!).

3.0  ZU VERWENDENDE GEHÖLZE 

Die festgesetzten Pflanzflächen sind von Ver- und Entsorgungsleitungen (Strom, wasser, Abwasser, Post, 
Gas etc.) ausdrücklich freizuhalten, um die Pflanzung und den langfristigen Erhalt der geplanten Gehölze 
zu gewährleisten.
Die jeweiligen Abstände nach den entsprechenden Richtlinien sind einzuhalten.
Bei Pflanzung im Bereich von bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen sind nur flachwurzelnde Sträucher
zu verwenden. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher sind nicht erlaubt.
Bei Baumpflanzungen ist ein Mindestabstand von je 2,50 m beiderseits von Kabeltrassen freizuhalten, 
ansonsten sind entsprechende Schutzmaßnahmen durchzuführen.

5.0 LAGE VON VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN

7.0 PFLANZENBEHANDLUNGSMITTEL

Der Einsatz von Herbiziden, Pestiziden und mineralischen Düngemitteln ist auf den festgesetzten 
Vegetationsflächen zum Schutz des Grundwassers sowie von Tieren und Pflanzen und im Hinblick auf eine 
möglichst standortgemäße und naturnahe Artenzusammensetzung nicht zulässig.

(§ 9, Abs. 1 Nr. 15, 25 BauGB)

(§ 9, Abs. 1a BauGB)

(§ 9, Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

(§ 9, Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

(§ 9, Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

(§ 9, Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

(§ 9, Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Obstbäume: als standortgerechte und regionaltypische Arten 
und Sorten

Walnuss:    

6.0 GIFTIGE PFLANZEN IM BEREICH DES KINDERSPIELPLATZES
(§ 9, Abs. 1 Nr. 22 BauGB)

als Sämling

Im Bereich des Kinderspielplatzes dürfen keine giftigen Pflanzen nach der "offiziellen Liste giftiger 
Pflanzenarten"  -  Bundesanzeiger vom 06.05.2000, Seite 8517 (siehe Anlage 1) gepflanzt werden.

3.1 AUSWAHLLISTE STRASSENBÄUME
Acer platanoides in Sorten
Ulmus x hollandica 'Lobel'
Tlia cordata 'Greenspire'

- Spitzahorn in Sorten
- Schmalkronige Stadtulme
- Amerikanische Stadtlinde

10.0  HINWEISE; KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

Flurstücksgrenze mit Grenzstein10.1

Flurstücksnummer

Vorschlag Gebäude

10.2

10.3

Vorschlag Garage

10.4

10.5

Bemaßung

Bestandsgebäude

10.6

Vorschlag Stellplätze10.7

10.8

Böschung Planung10.9

Deckblatt Nr. 20Deckblatt Nr. 10 

Einbahnregelung  
(Angabe der Fahrtrichtung)

10.10

nachrichtliche Darstellung der 
Weiterführung der Baugrenze

10.11

Abbruch Bestandsgebäude10.12

Vorschlag Parzellengrenzen mit
Angaben der Parzellennummer und
der Größe des Baugrundstückes

351/5351/5

Bodendenkmal10.13

Umgrenzung der für bauliche 
Nutzungen vorgesehenen Flächen,
deren Böden erheblich mit umwelt-
gefährdenden Stoffen belastet sind
(= Altlastenverdachtsflächen)

10.14

10.15 Bestandshöhen

716m²

GA

7

     Art der baulichen Nutzung (siehe 1.0)
Grundflächenzahl   maximale Wandhöhe  
(GRZ)                   maximale Firsthöhe
Verhältnis der überbaubaren Fläche      
zur Grundstücksfläche

Bauweise       zulässige Dachformen   
zulässige 
Haustypen
      L(EK), T = Tagwert    (6:00 - 22:00 Uhr)
      L(EK), N = Nachtwert (22:00 - 6:00 Uhr)

  L(EK) : zulässige Lärmkontingente 

10.17 NutzungsschabloneArt der baulichen    Anzahl Voll-
Nutzung                  geschosse
Geschossflächen-  Grundflächenzahl
zahl (GFZ)      (GRZ)
Verhältnis der Summe der Geschoss-  Verhältnis der überbaubaren Fläche 
flächen  zur Grundstücksfläche            zur Grundstücksfläche

Bauweise

5,00

10.16 bestehende Grabenverrohrung

II.   TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

2.0  GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN FÜR HAUPTGEBÄUDE
(§ 9, Abs. 4 BauGB, Art. 81 BayBO)

1.0  FESTSETZUNGEN NACH §9 BAUGB

1.2

Abstandsflächen
Es gelten die Vorschriften des Art. 6 BayBO. Der Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO wird für das WA 
angeordnet. 
Der Art.6 Abs.5 Satz 2 BayBO wird für das GEb angeordnet.
Für die Bemessung der Abstandsfläche ist die Wandhöhe maßgebend.
Die für die Berechnung der Abstandsflächen relevante Wandhöhe berechnet sich aus dem 
Abstand der natürlichen Geländehöhe und dem Schnittpunkt der Außenfläche der Wand mit 
der Dachhaut bzw. bis zum oberen Abschluss der Attika.

1.1 Bestandsschutz
Bestehende Gebäude inkl. der bestehenden Zufahrten, die nicht als Abbruch gekennzeichnet 
sind, besitzen Bestandsschutz.

1.4

2.1. Dach (siehe Angabe Nutzungsschablone):
Dachform und Ausschließlich zulässige Dachformen und Dachneigungen:
Dachneigung: - Satteldach SD: 20° - 30°, 

                           ausnahmsweise nur im GEb für SD:   8° - 30° 
- Flachdach FD: bis      5°

Ausnahme für FD im Bereich WA2:         < 5°
- Pultdach PD:   5° - 10°
- Zeltdach ZD: 12° - 22°
  Ausnahme für ZD im Bereich WA2:         < 7°
- Walmdach WD: 20° - 30°

Im GE b sind ausnahmsweise untergeordnete Dachaufbauten zur Belichtung auf 
max. 20% der Dachfläche zugelassen. Hierfür sind als Dachformen Satteldach, 
Flachdach, Pultdach und Zeltdach mit einer Dachneigung von max. 20° zugelassen.

Dachdeckung: Ziegel in Rot- u. Braun- und Grautönen, ausschließlich beschichtete Blechdeckungen 
in Rot-, Braun u. Grautönen, bzw. Dachdeckungen aus Titanzink, nur für 
Flachdächer sind Gründächer erlaubt.

Ausnahmsweise sind nur im GEb beschichtetes Blech, Farbe weißaluminium und Alublech zulässig.

Sonnenernergie- Sonnenenergieanlagen und Sonnenkollektoren in und an Dachflächen sind 
   anlagen und zulässig. 

Sonnenkollektoren Das Aufständern dieser Anlagen auf den Dachflächen ist  im GEb ausnahmsweise 
zulässig und im WA grundsätzlich nicht. 

Firstrichtung: Dächer mit durchgehender Trauf- und Firstlinie des Hauptbaukörpers, First parallel 
zur längeren Gebäudeseite.

- WA1
Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO
E Einzelhaus
D Doppelhaus
Aus städtebaulichen Gründen sind hier nur die Haustypen Einzelhaus (E) und Doppelhaus (D) zulässig.
Ebenfalls aus städtebaulichen Gründen sind beim Einzelhaus pro Wohngebäude max. 2 Wohneinheiten bei 
einem Doppelhaus ist je Doppelhaushälfte eine Wohneinheit zulässig.
Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1-3 BauNVO bezeichneten 
Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von maximal 0,52 überschritten werden.

- WA2
Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO
Aus städtebaulichen Gründen sind hier nur maximal 6 Geschosswohnungseinheiten zulässig. 
Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1-3 BauNVO bezeichneten 
Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von maximal 0,6 überschritten werden. 

Aus städtebaulichen Gründen werden die maximal zulässigen Wand- und Firsthöhen begrenzt.
Die Wandhöhe ist das Maß von der natürlichen Geländehöhe bis zum Schnittpunkt der Außenfläche der 
Wand mit der Dachhaut bzw. bis zum oberen Abschluss der Attika. 

maximal zulässige Wandhöhe (WH):
WA 1 max. 6,5 m
WA 2 max. 9,0 m bzw. 12,0 m
GE b max. 8,0 m

maximal zulässige Firsthöhe (FH)
WA 1 max. 8,0 m
WA 2 max. 11,0m bzw. 13,0 m
GE b max. 10,0 m

Garagen, Carports und überdachte Stellplätze sind nur innerhalb der hierfür festgesetzten Flächen sowie 
innerhalb der Baugrenzen zulässig.
Zusätzlich sind Nebengebäude in den hierfür festgesetzen Flächen (siehe I. Planliche Festsetzungen 
Punkt 3.2. in Verbindung mit 3.2.3) zulässig, sofern sie gleichzeitig die Festsetzungen zum Lärmschutz 
erfüllen.

1.5 Nebenanlagen
Verfahrensfreie Gebäude nach Art. 57 Abs. 1 BayBO, Stellplätze gemäß § 12 BauNVO und 
Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO sind ausserhalb der überbaubaren Grundstücksfläche nur bis 
zu einer Gesamtgrundfläche von 5% der Fläche des Baugrundstücks zulässig.
Ebenso dürfen Nebenanlagen gemäß §14 Abs. 2 BauNVO  außerhalb der Baugrenzen errichtet werden. 

Mass der baulichen Nutzung  

Bauweise 
Für das Baugebiet sind im beschränkten Gewerbegebiet und Gewerbegebiet
besondere Bauweise und in allen Wohngebieten offene Bauweise zulässig.

b   besondere Bauweise: Es wird keine Ober- bzw. Untergrenze für die 
Gebäudelänge festgesetzt. Ein Grenzabstand von
mind. 3,0 m zu den Grundstückgrenzen ist einzuhalten. 

o offene Bauweise: maximale Gebäudelänge bis 50 m, mit Grenzabstand 
von mindestens 3,0 m zu den Grundstückgrenzen.

1.3

IV. HINWEISE

4.0 BODENDENKMÄLER
Auf einem Teilbereich des Geländes des geplanten Baugebietes ist das Bodendenkmal D-2-7542-0116 
"Untertägige mittlelalterliche und frühneuzeitliche Befunde und Funde in den vorstädtischen 
Siedlungserweiterungen von Eggenfelden" bekannt. Bezüglich dieses Denkmals wird auf die besonderen 
Schutzbestimmungen der Art. 4-6 DSchG verwiesen. Es ist eine konservatorische Überdeckung des 
Bodendenkmals oder eine achäologische Ausgrabung durchzuführen. Für die Durchführung dieser Maßnahmen 
und für Bodeneingriffe aller Art ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 DSchG notwendig. 
Es wird bei eventuell zu Tage tretenden Bodendenkmälern auf die Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für 
Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 DSchG  hingewiesen.

1.0  SICHERSTELLUNG DES PFLANZRAUMES
Großbäume:
Kleinbäume:
Gehölzflächen:
Rasen:

Baumgruben: 200 x 200 x 100 cm
Baumgruben: 150 x150 x 80 cm
Auftrag Oberboden: 20 - 30 cm
Auftrag Oberboden: 10 - 15 cm

2.0  GRENZABSTÄNDE
Die Grenzabstände gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sind einzuhalten:
Zu Nachbargrundstücken: 2,0m bei Einzelbäumen u. Heistern, 
                                                                       sowie Sträuchern über 2,0 m Wuchshöhe

0,5m bei Sträuchern bis zu einer Wuchshöhe von 2,0m
Im Übrigen wird auf die Vorgaben des AGBGB verwiesen.

3.0 ALTLASTEN

Rückstände durch Brennstofftanks bzw. Brennstofflager, Desinfektionsmittellager, Laugenbehälter etc. 
aufgefunden werden. Die Aushubarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Mühlenbäckerei Lettl sind 
fachgutachterlich (durch einen Bodensachverständigen) zu begleiten.
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht wird im Vorfeld der geplanten Wohnbebauung eine orientierende 
Altlastenuntersuchung nach den einschlägigen Vorgaben des Bodenschutzrechts empfohlen. Die orientierenden 
Untersuchungen sind von einem geeigneten Fachgutachter (z.B. Sachverständiger gem. § 18 BBodSchG) 
durchzuführen. Ein entsprechendes Gutachten ist dem LRA Rottal-Inn (SG 42) vorzulegen.

5.0  SCHUTZ DES MUTTERBODENS NACH § 202 BauGB
Vor jeder Baumaßnahme ist der anstehende Oberboden insgesamt zu sichern und zur Wiederverwendung 
zwischenzulagern (DIN 18915). Die Humusmieten sind mit Leguminosen zu begrünen.

6.0  SOLARENERGIE
Die Nutzung von Solarenergie wird grundsätzlich empfohlen, dabei sollte eine gestalterisch verträgliche 
Einbindung in das Bauwerk bzw. in die Dachlandschaft beachtet werden. In diesem Zusammenhang wird auf 
mögliche Förderprogramme hingewiesen. 

7.0  LÄRMSCHUTZ
Über die textlichen Festsetzungen hinaus werden zum weitergehenden Schutz der Nachbarschaft, auch bei 
Einhaltung der zur Verfügung stehenden Immissionsrichtwertanteile, folgende Schallschutzmaßnahmen 
empfohlen, die im Zuge der Baugenehmigungsplanung konkretisiert werden sollten.

 Technische Anlagen und Aggregate sollten in, den nächstgelegenen Immissionsorten, abgewandten 
Bereichen von Gebäuden situiert und ausgerichtet werden (im Regelfall nach Süden/Südwesten).

 Die Abschirmwirkung von Gebäuden sollte bei technischen Anlagen im Freien ausgenutzt werden.
Es wird empfohlen Wohn- und Schlafräume zu den lärmabgewandten Seiten zu situieren und an den mit 

der grünen Zackenlinie gekennzeichneten Bereichen werden an den Südfassaden passive 
Schallschutzmaßnahmen mit entsprechenden schallgedämmten Lüftungseinrichtungen empfohlen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist Immissionen benachbarter Gewerbebetriebe ausgesetzt. 
Geringfügige Überschreitungen der Orientierungswerte nach DIN 18005 sind im Geltungsbereichs möglich.          
Zur Konfliktvermeidung wurden aktive und passive Schallschutzmaßnahmen dimensioniert.
Die in den Festsetzungen formulierten Schalldämmmaße sind Mindestanforderungen. 
Höhere Schalldämmmaße der Außenbauteile sind empfehlenswert, um auch zukünftig erhöhten Anforderungen 
an die Lärmvorsorge zu gewährleisten.

8.0  EINWIRKUNGEN DURCH DIE WERKSTÄTTEN DER KJF UND DIE "NACHTSZENE"
Einwirkungen durch Geräusche, Gerüche, Rauchgase, Lösemittel, Staub und Wasserdampf der Einrichtungen 
der KJF sowie durch Lärmbelästigungen aufgrund der "Nachtszene" im Bereich Sudetenstraße/ 
Schellenbruckplatz können auch mit den abschirmenden Einrichtungen (Wälle, Wände) auftreten.

4.0  VERKEHRSFLÄCHEN 

4.4 öffentliche Verkehrsfläche mit besonderer 
Zweckbestimmung

4.2 Straßenbegrenzungslinie

4.1 öffentliche Straßenverkehrsfläche

(§9, Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

5.0  WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT, DEN HOCHWASSERSCHUTZ

5.2

(§5 Abs.2 Nr.7 und Abs.4, §9 Abs.1 Nr.16 und Abs.6 BauGB)
       UND DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES

5.1 Wasserflächen
Hier Zweckbestimmung: Fließgewässer

Wasserflächen

4.3 private Straßenverkehrsfläche 

öffentliche Vorhaltefläche für mögliche spätere 
Baugebietserweiterung

4.5

Deckblatt Nr. 20Deckblatt Nr. 10 

Deckblatt Nr. 20Deckblatt Nr. 10 

hier: Rad- und Fußweg kombiniert 

private Vorhaltefläche für mögliche spätere 
Baugebietserweiterung

4.6

Oberer Mühlwiesengraben

530/88

530/139

530/14
530/159

530/89

582/67

503/7

267

530/19

530/3

504

505

274/1

530/18

530/140

593/16
593/15

530/17

530/147

59
3/

24

503/6
266/2

267/1

593/8

506/6

506

506/13

593/14

530/100

530/21

267/2

272

530/16

Bereich A

Bereich B

Bereich C

Bereich D

Die den schalltechnischen Festsetzungen zu Grunde liegenden Vorschriften, insbesondere 
DIN-Vorschriften können im Bauamt der Stadt Eggenfelden zu den regulären Öffnungszeiten 
(telefonische Terminvereinbarung ist erforderlich) eingesehen werden.

8.4

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans werden die Orientierungswerte nach DIN 18005 durch 
Gewerbelärmeinwirkungen erreicht; an vereinzelten Immissionsorten leicht überschritten. Für die 
Südfassaden der betroffenen geplanten Wohngebäude werden passive Schallschutzmaßnahmen 
festgesetzt. Herkömmliche Wärmeschutzverglasung kann im Regelfall die Anforderungen an den 
erforderlichen Schallschutz erfüllen.

(1) Die im Plan gekennzeichneten Fassadenseiten sind nach DIN 4109 dem Lärmpegelbereich I
     zuzuordnen. Sofern sich dahinter schutzbedürftige Räume befinden, wird für diese Fassaden das
     erforderliche Gesamtschalldämm-Maß der Außenbauteile erf. R'w,res gemäß nachfolgender Tabelle
     festgesetzt:

(2) Bei ausgebauten Dachgeschossen mit darunter liegenden schutzbedürftigen Räumen gilt für das
     Dach dasselbe Gesamtschalldämm-Maß wie für die Fassaden. 

(3) Das erforderliche Schalldämmmaß von Fenstern für die schutzbedürftigen Fassadenseiten ist
     entsprechend Tabelle 10 der DIN 4109 zu bestimmen.

(4) Die Festlegung der Schallschutzklassen für die Fenster bestimmt sich nach VDI 2719.

(5) Werden schutzbedürftige Räume ausschließlich über gekennzeichnete Fassadenseiten über Fenster 
      belüftet, wird der Einbau von schallgedämmten Lüftungseinrichtungen festgesetzt.

(6) Im Baugenehmigungsverfahren ist die Einhaltung der Anforderungen an die Luftschalldämmung der 
     Außenteile nach DIN 4109 mit dem Landratsamt Rottal-Inn abzustimmen.

8.5

Der Bereich A kann nur dann bebaut werden, wenn der Lärmschutz der festgesetzten Maßnahmen 
gemäß  I. Planliche Festsetzungen, Punkt 6.2 und 6.5  lückenlos erstellt ist.

Der Bereich B kann nur dann bebaut werden, wenn der Lärmschutz der festgesetzten Maßnahmen
gemäß  I. Planliche Festsetzungen, Punkt 6.2 und 6.3 lückenlos erstellt ist.

Der Bereich C kann erst dann bebaut werden, wenn der Lärmschutz der festgesetzten Maßnahmen 
gemäß  I. Planliche Festsetzungen, Punkt 6.1 erstellt ist.

Der Bereich D kann erst dann bebaut werden, wenn der Lärmschutz der festgesetzten Maßnahmen 
gemäß  I. Planliche Festsetzungen, Punkt 6.4 erstellt ist.

9.0  ZEITLICHE ABFOLGE BEBAUUNG - LÄRMSCHUTZ
( § 9, Abs. 2 Nr. 2 BauGB) 

Präambel

Die Stadt Eggenfelden im Landkreis Rottal-Inn erlässt auf Grund
 der §§ 2 Abs. 1, 9 und 10 Baugesetzbuch (BauGB)
 des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
 des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
 der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)
 der Planzeichenverordnung (PlanzV)
in der jeweils zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung, die 20. Änderung und Erweiterung des 
Bebauungsplan "Gewerbe- und Industriegebeit der Stadt Eggenfelden" als Satzung.

§1
Räumlicher Geltungsbereich

Für den räumlichen Geltungsbereich der 20. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplan 
"Gewerbe- und Industriegebeit der Stadt Eggenfelden" ist die Planzeichnung M 1:1000 vom 
__.__.____ maßgebend. Sie ist Bestandteil dieser Satzung.

§2
Bestandteile der Satzung

Die 20. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplan "Gewerbe - und Industriegebeit der Stadt Eggenfelden" 
besteht aus:

1) Planzeichnung (M 1:1.000) mit zeichnerischem Teil vom __.__.____ mit  Übersichtslageplan und den 
Planlichen und Textlichen Festsetzungen

   2) Begründung mit Umweltbericht vom __.__.____   

Stadt   , den __.__.____, ___________________________
Eggenfelden Wolfgang Grubwinkler, 1. Bürgermeister

Regierungsbezirk Niederbayern
Landkreis Rottal-Inn

ENTWURFSBEARBEITUNG:  04.11.2014, 02.08.2016, 23.08.2017
ENTWURFSVERFASSER: 

Stadt Eggenfelden

werden.
kann keine Gewähr übernommen
Planungen und Gegebenheiten
Für nachrichtlich übernommene

Nachrichtliche Übernahmen:

werden.
Zeichnungen und Text abgeleitet
aus der Grundkarte und noch aus
weder aus den amtlichen Karten,
die Bodenbeschaffenheit können
die Untergrundverhältnisse und
Aussagen über Rückschlüsse auf

Untergrund:

Planung nicht geändert werden.
Ohne unsere Zustimmung darf die
alle Rechte vor.
Für die Planung behalten wir uns

Urheberrecht:

Stand: 2012
Vermessungsamtes 
auf digitaler Flurkarte des
Grundkarte erstellt von

Planunterlagen:

M  1:1.000

DES BEBAUUNGSPLANES 
20. ÄNDERUNG UND ERWEITERUNG 

DER STADT EGGENFELDEN"
ARBEITSTITEL "BPLAN OBERMÜHLE"

"GEWERBE- UND INDUSTRIEGEBIET

02.05.2017
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4.5  öffentliche Vorhaltefläche für mögliche spätere öffentliche Verkehrsfläche 
 
 
 
4.6  -entfällt-  
 
 
 
4.7  private Verkehrsfläche, auch als Feuerwehrumfahrt nutzbar 
 
 
 
4.8  öffentliche Parkflächen 
 

 
 
5.0 WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT, DEN HOCHWASSERSCHUTZ 
UND DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES        § 5 Abs. 2 Nr. 7, Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB 
 
5.1  Wasserflächen 
  hier: Zweckbestimmung Fließgewässer 
 
 
5.2  -entfällt-  
 
 
 

6.0 LÄRMSCHUTZ 
Der Lärmschutz ist entsprechend den nachfolgenden Planzeichen zu errichten. Dabei darf zwischen den 
einzelnen unterschiedlichen Formen des Lärmschutzes keine Lücke entstehen, der Lärmschutz muss entlang den 
angegebenen Grenzen durchgängig sein. Die Wirksamkeit der jeweiligen Lärmschutzausführung ist in der 
Baueingabe der Lärmschutzmaßnahmen nachzuweisen. 
Die Mindesthöhe für Maßnahmen des aktiven Schallschutzes darf nicht unterschritten werden. 
Abschirmhöhe = OK aktiver Schallschutz 

 
Aktiver Schallschutz 
 
6.1  - Kombination aus Lärmschutzwall und Lärmschutzwand bzw. Lärmschutzwall 
  - eine Lärmschutzwand als alleinige Maßnahme ist nicht erlaubt 
  Abschirmhöhe mind. 406,90 m ü NHN  
 
6.2  -entfällt-  
 
 
 
6.3  Lärmschutzwall 
  Wallkrone = 404,80 m ü NHN 
 
 
6.4  -entfällt-  
 
 
 
Passiver Schallschutz 
 
6.5   Fassaden (ungefähre Lage), an denen gemäß Schallschutzgutachten 

Schutzvorkehrungen empfohlen sind (vgl. IV. Hinweise, Nr. 7.0) 
 
 
 

7.0 SONSTIGE PLANZEICHEN UND FESTSETZUNGEN 
 
7.1  Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 33. Änderung des Bebauungsplans 

(§ 9 Abs. 7 BauGB) 
  Maßgebend sind die Innenkanten 
 
7.2.1  Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 
   hier: Gliederung der Planbereiche  
 
 
7.2.2  -entfällt-  
 
 
 
7.2.3  Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 
  hier: unterschiedliche Sektoren als Basis der Ermittlung der Emissionskontingente, 

gemäß Lageplan (gem. II. Textliche Festsetzungen, Punkt 8.2) 
 
7.3  mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 
  hier: bestehender Hauptkanal und Hauptwasserleitung der Stadt Eggenfelden und 

parallel verlaufende Gashochdruckleitung der Energienetze Bayern 
  
 

8.0 GRÜNFLÄCHEN              § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB 
 
8.1  öffentliche Grünfläche 
 
 
8.2  Spielplatz 

 
 
8.3 
8.3.1   Laubbaum I. Ordnung (Straßenbaum) und I. bzw. II. Ordnung (Grünanlage) nach 

Artenliste in den textlichen Festsetzungen zur Grünordnung, Punkt III.3.0; 
  eine lagemäßige Standortverschiebung um bis zu maximal 5 Meter unter 

Einhaltung der Anzahl ist erlaubt. 
 
8.3.2   Gehölzgruppe aus Sträuchern und Bäumen II. Ordnung gemäß den textlichen 

Festsetzungen zur Grünordnung Punkt III, 3.3 und 3.4; pro Gehölzgruppe 10-15 
Pflanzen  

 
 

9.0 FLÄCHEN UND MASSNAHMEN NATURSCHUTZ/ LANDSCHAFTSPFLEGE     
§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB 
 
9.1 zu erhaltende Einzelbäume 
9.1.1  Baum zu erhalten, Stammdurchmesser > 0,25 Meter 
 
 
 
9.2  Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Natur und Landschaft (Ausgleichsfläche) 
 
 

 
 
 
 

8.5 Erstreckt sich die Betriebsfläche eines Vorhabens über mehrere Teilflächen, so ist dieses Vorhaben dann 
zulässig, wenn der sich ergebende Beurteilungspegel nicht größer ist als die Summe der sich aus den 
Emissionskontingenten ergebenden Immissionskontingente. Die Regelung der Summation gemäß
 Abschnitt 5 der DIN 45691:2006-12 findet Anwendung; sie wird nicht ausgeschlossen. 

8.6 Unabhängig von festgesetzten Geräuschkontingenten haben anzusiedelnde Betriebe im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans die Immissionsrichtwerte der TA Lärm am nächstgelegenen 
Immissionsort im Geltungsbereich des Bebauungsplans Gewerbe- und Industriegebiet Eggenfelden in 
Summe aller Geräusche benachbarter Betriebe einzuhalten. 

 
8.7 Gebäude müssen gemäß Art. 13 Abs. 2 BayBO einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz 

aufweisen. 
 
8.8 Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen im Sinne 

der DIN 4109-1 sind zum Schutz vor Außenlärm technische Vorkehrungen nach der jeweils 
bauordnungsrechtlich eingeführten DIN 4109 zu treffen, die gewährleisten, dass die Anforderungen an 
die Luftschalldämmung von Außenbauteilen eingehalten werden. 

 
8.9 Betriebsleiterwohnungen und Betriebsleitergebäude sind zulässig. 
 

 
9.0 ZEITLICHE ABFOLGE BEBAUUNG - LÄRMSCHUTZ 

(§ 9, Abs. 2 Nr. 2 BauGB) 
Die Baufelder WA1B, WA1C und WA2B können nur bebaut werden, wenn der Lärmschutz der festgesetzten 
Maßnahmen gemäß planlicher Festsetzungen 6.1 und 6.3 lückenlos erstellt ist. 

 
 

III. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG 
 

1.0 UMSETZUNG, PFLANZQUALITÄTEN, MINDESTPFLANZGRÖSSEN 
(§ 9, Abs. 1 Nr. 15 und 25 BauGB) 

 -keine Änderungen- 
 
 

2.0 FESTSETZUNGEN INNERHALB DES BAUGRUNDSTÜCKS 
(§ 9, Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 
Zusätzlich zu den in den planlichen Festsetzungen (s.a. Ziffer I.8.3.1) definierten Bäumen sind pro 400 m² 
nicht überbauter bzw. befestigter Grundstücksfläche zur Durchgrünung des Baugrundstückes mindestens 
ein Laubbaum II. Ordnung oder ein Obstbaum und 5 Sträucher zu pflanzen, Artenauswahl gemäß der 
Pflanzenliste Punkt III 3.3 bzw. 3.4 (Nadelgehölze dürfen ersatzweise nicht verwendet werden!). 

 
 

3.0 ZU VERWENDENDE GEHÖLZE 
 (§ 9, Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

-keine Änderungen- 

 
 
4.0 UNZULÄSSIGE PFLANZENARTEN 
 (§ 9, Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

-keine Änderungen- 

 
 
5.0 LAGE VON VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN 
 (§ 9, Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

-keine Änderungen- 

 
 
6.0 GIFTIGE PFLANZEN IM BEREICH DES KINDERSPIELPLATZES 
 (§ 9, Abs. 1 Nr. 22 BauGB) 

-keine Änderungen- 

 
 
7.0 PFLANZENBEHANDLUNGSMITTEL  

(§ 9, Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
-keine Änderungen- 

 
 

8.0 AUSGLEICHSFLÄCHEN 
 (§ 9, Abs. 1a BauGB) 

-keine Änderungen- 
 
 

IV. HINWEISE 
1.0 SICHERSTELLUNG DES PFLANZRAUMES  

-keine Änderungen- 
 

 
2.0 GRENZABSTÄNDE  

-keine Änderungen- 

 
 
3.0 ALTLASTEN  

-keine Änderungen- 

 
4.0 BODENDENKMÄLER  

-keine Änderungen- 

 
 
5.0 SCHUTZ DES MUTTERBODENS NACH § 202 BauBG 

-keine Änderungen- 

 
 
6.0 SOLARENERGIE 

-keine Änderungen- 

 
 
7.0 LÄRMSCHUTZ 

In Teilen des Geltungsbereichs der Bebauungsplanänderung werden die Orientierungswerte nach DIN 
18005 und Immissionsrichtwerte der TA Lärm durch Gewerbelärmeinwirkungen erreicht; an vereinzelten 
Immissionsorten überschritten. 
Es wurden demzufolge aktive Schallschutzmaßnahmen planlich festgesetzt. 
Es wird an den Südfassaden geplanter Gebäude in den Teilbereichen WA1C, WA1D und WA2B ein 
weitergehender passiver Schallschutz empfohlen, um auch künftig höheren Anforderungen an den 
Schallschutz (DIN 4109) gerecht zu werden. 

 
8.0 EINWIRKUNGEN DURCH DIE WERKSTÄTTEN DER KJF UND DIE „NACHTSZENE“ 

-keine Änderungen- 
 

Oberer Mühlwiesengraben
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zulässige Höchstmaß - Mindestwerte werden nicht festgelegt!

3.0  BAULINIEN, BAUGRENZEN

Baugrenze3.1

1.0  ART DER BAULICHEN NUTZUNG

1.2

I.   PLANLICHE FESTSETZUNGEN

(§9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §23 BauNVO)

(§ 9, Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 
zulässig sind die in § 4 BauNVO Abs.1 und 2 aufgeführten 
Nutzungen
unzulässig sind:
Nutzungen gemäß § 4 BauNVO (Abs.3) 

2.0  MASS DER BAULICHEN NUTZUNG, BAUWEISE
(§9, Abs.1 Nr.1 BauGB, §16, §19, §20, §22 BauNVO)

2.1 GRZ = Grundflächenzahl

HINWEIS:
FÜR DEN GELTUNGSBEREICH DER ÄNDERUNG GELTEN AUSSCHLIESS-
LICH DIE NACHFOLGENDEN TEXTLICHEN UND PLANLICHEN 
FESTSETZUNGEN. DIE URSPRÜNGLICHEN FESTSETZUNGEN DES 
BEBAUUNGSPLANS "GEWERBE- UND INDUSTRIEGEBIET DER STADT 
EGGENFELDEN" WERDEN FÜR DEN GELTUNGSBEREICH DER 20. 
ÄNDERUNG INSGESAMT DURCH DIE NACHFOLGENDEN FESTSETZUNGEN 
ERSETZT. FÜR DAS UNTER PUNKT I, 1.2 DARGESTELLTE GEWERBE-
GEBIET BLEIBEN ALLE FESTSETZUNGEN AUS DEM DECKBLATT NR. 10 
AUF DER BASIS DER ZUM INKRAFTTRETEN GELTENDEN 
RECHTSGRUNDLAGEN  ERHALTEN. HIER WERDEN LEDIGLICH 
BAUGRENZEN KORRIGIERT UND SOMIT BAUFENSTER GESCHLOSSEN. 

Gewerbegebiet eingeschränkt 
(§ 8 BauNVO)
mit Einschränkung gemäß Punkt II Textliche 
Festsetzungen, Punkt 8. Lärmschutz
zulässig sind die in § 8 BauNVO Abs. (1), (2) Satz 1 und 2 
und (3) Satz 1 und 2 aufgeführten Nutzungen
unzulässig sind: 
Verkaufsflächen von Einzelhandelsbetrieben gemäß
§1 Abs. 5 i.V.m. 8 BauNVO
Nutzungen gemäß §8 BauNVO Abs. (2) Satz 3. und 4. und 
Abs. (3)  Satz 3

Baugrenze für Nebenanlagen, Stellplätze, 
Garagen und Gemeinschaftsanlagen. 

Hier Zweckbestimmung: Stellplätze 
(§9, Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Hier Zweckbestimmung: Tiefgarage 
(§9, Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Hier Zweckbestimmung: Nebengebäude 
(§9, Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

3.2.1

3.2.2

Deckblatt Nr. 20Deckblatt Nr. 10 

Deckblatt Nr. 20Deckblatt Nr. 10 

Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)
zulässig sind die in § 8 BauNVO Abs. (1), (2) und (3) 
aufgeführten Nutzungen
unzulässig sind: 
Verkaufsflächen von Einzelhandelsbetrieben gemäß 
§1 Abs. 5 i.V.m. 8 BauNVO

GE 

3.2.3

3.2

Deckblatt Nr. 20Deckblatt Nr. 10 

WA 1:  0,35
WA 2: 0,4
GE b: 0,8

GE:  0,8

8.0  GRÜNFLÄCHEN

8.2

8.1

(§9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB)

öffentliche Grünfläche

Spielplatz

7.0  SONSTIGE PLANZEICHEN UND FESTSETZUNGEN

7.1

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplans (§9 Abs.7 BauGB)
(Innenkante maßgebend)

7.2.1 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
hier: unterschiedliche Art der baulichen Nutzung
und unterschiedliche Lärmkontingente

7.3 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende 
Flächen
hier: bestehender Hauptkanal und Hauptwasserleitung 
der Stadt Eggenfelden und parallel verlaufend 
Gashochdruckleitung der Energienetze Bayern

Pflanzgebot :8.3

9.0  FLÄCHEN UND MASSNAHMEN NATURSCHUTZ / LANDSCHAFTSPFLEGE 

9.1 zu erhaltende Einzelbäume:

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

8.3.1

Gehölzgruppe aus Sträuchern und Bäumen II. Ordnung,
siehe Textl. Festsetzung zur Grünordnung Punkt III,3.3+
3.4, pro Gehölzgruppe 10-15 Pflanzen

8.3.2

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft = Ausgleichsfläche

9.2

Baum zu erhalten, Stammdurchmesser > 0,25 m9.1.1

Deckblatt Nr. 20Deckblatt Nr. 10 

Deckblatt Nr. 20Deckblatt Nr. 10 

Deckblatt Nr. 20Deckblatt Nr. 10 

6.0  LÄRMSCHUTZ

Deckblatt Nr. 20Deckblatt Nr. 10 

Fassade (ungefähre Lage), an der gem. Schallschutz- 
gutachten Schutzvorkehrungen ab dem 1. Obergeschoss 
getroffen werden müssen. 

- Kombination aus Lärmschutzwall und Lärmschutzwand, 
  bzw. Lärmschutzwall
- eine Lärmschutzwand als alleinige Maßnahme 
  ist nicht erlaubt
Abschirmhöhe mindestens: 404,80 m ü.NN

6.1

7.2.2 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
hier: unterschiedliche Wandhöhen

Laubbaum I. Ordnung (Straßenbaum) und I. bzw. II. Ordnung 
(Grünanlage) nach Artenliste in den textlichen Festsetzungen 
zur Grünordnung, Punkt 3, eine lagemäßige Standort-
verschiebung um bis zu maximal 5 m unter Einhaltung der 
Anzahl ist erlaubt.

6.3

6.4

Der Lärmschutz ist entsprechend den nachfolgenden Planzeichen zu errichten. 
Dabei darf zwischen den einzelnen unterschiedlichen Formen des Lärmschutzes 
keine Lücke entstehen, der Lärmschutz muss entlang den angegebenen Grenzen 
durchgängig sein. Die Wirksamkeit der jeweiligen Lärmschutzausführung ist in der 
Baueingabe der Lärmschutzmaßnahmen nachzuweisen. 
Die Mindesthöhe für Massnahmen des aktiven Schallschutzes darf nicht 
unterschritten werden.
Abschirmhöhe = OK aktiver Schallschutz

Passiver Schallschutz: 

Aktiver Schallschutz: 

- Kombination aus Lärmschutzwall und Lärmschutzwand
- eine Lärmschutzwand als alleinige Maßnahme ist nicht erlaubt
- ein Lärmschutzwall als alleinige Maßnahme ist nicht erlaubt
Abschirmhöhe mindestens:   409,90 m ü.NN

6.5

-  Lärmschutzwall 
Abschirmhöhe mindestens:   405,50 m ü.NN

6.2 - Kombination aus Lärmschutzwall und Lärmschutzwand, 
- bzw. als Lärmschutzwand
- bzw. als Lärmschutzwall 
- bzw. geeignete Gebäudestellung innerhalb des südlich 
  angrenzenden Baufensters (gem. I. Planliche Festsetzungen,
  Punkt 3.1). Der Nachweis des Lärmschutzes durch geeignete
  Gebäudestellung ist im Zuge des Bauantrags vom Bauwerber
  zu erbringen. 
Abschirmhöhe mindestens:   405,50 m ü.NN

7.2.3 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
hier: unterschiedliche Sektoren als Basis der Ermittlung 
der Emissionskontingente, gemäß Lageplan
(gem. II. Textliche Festsetzungen, Punkt  8.2)
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4.0  GARAGENZUFAHRTEN

Stellplätze und Garagenzufahrten dürfen zur Straße hin nicht eingezäunt werden und sind mit 
wasserdurchlässigen Belägen auszubilden (bituminöse Befestigung nicht zulässig).
Vor den Garagen ist ein Stauraum von min. 5,00 m Länge vorzusehen.

5.0  EINFRIEDUNG

Die Ausbildung von Stützmauern als Naturstein-Trockenmauern in Privatgrundstücken bis zu einer 
Höhe von 1,0 m (gemessen ab Urgelände) ist zulässig.

6.0 AUFSCHÜTTUNGEN, ABGRABUNGEN UND STÜTZMAUERN

Private Aufschüttungen und Abgrabungen von max. 1,0 m sind zulässig. In einem mindestens 0,5 m 
breiten Streifen entlang aller Grundstücksgrenzen sind grundsätzlich keinerlei Aufschüttungen oder 
Abgrabungen zulässig (Beibehaltung des anstehenden Geländes).

6.2

6.1

(§ 9, Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

(§ 9, Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

(§ 9, Abs. 4 BauGB, Art. 81 BayBO)

2.2   Baukörper:
Die Wandhöhe ist nach Art. 6 Abs. 4 BayBO zu bestimmen. Die Wandhöhe ist das Maß von der 
natürlichen Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen 
Abschluss der Wand.
Als Firsthöhe für die Gebäude gilt das Maß von der bestehenden Geländehöhe bis zum First. 
Die bestehende Geländehöhe ist  in der Eingabeplanung darzustellen. 
In den Nutzungsbereichen WA 1  ist  ein Verhältnis von Länge zu Breite des Hauptbaukörpers von 
mindestens 1 : 1,2 einzuhalten.
Im Nutzungsbereich WA 2 kann das oberste Geschoss auch als zurückgesetztes Geschoss ausgeführt 
werden. In jedem Fall ist dieses zurückgesetzte Geschoss so auszuführen, dass  die maximale Firsthöhe 
nicht überschritten wird.
Vom Haupthaus abgesetzte Anbauten können auch mit niedrigeren Wandhöhen als die festgesetzten 
ausgeführt werden. 
Als Mindestwandhöhe für Anbauten wird 3,5 m festgesetzt. 
Anbauten sind nur innerhalb der Baugrenzen zulässig.
Doppelhäuser: Aneinandergebaute Doppelhaushälften sind als gestalterische Einheit hinsichtlich 
Wandhöhe, Dachform -durchgehender First und Dachneigung- und Materialverwendung auszubilden.

3.0  FESTSETZUNGEN FÜR  NEBENANLAGEN
(§ 9, Abs. 1 Nr. 4 + 5, Abs. 3 BauGB, Art. 81 BayBO)

Tiefgarage und Stellplätze WA2:
Stellplatznachweis:

innerhalb der hierfür gekennzeichneten Flächen unterzubringen. 

3.4

Tiefgaragenabfahrt:
Tiefgaragenabfahrten sind zu überdachen. Für die Dacheindeckung sind neben Alu-und Titanzinkblech 
oder begrünten Flächdachern auch Stahl-/Glaskonstruktionen zulässig.

3.1 Dachgestaltung Garagen und Nebengebäude:
Dachform, Dachneigung und Dachdeckung gelten die Festsetzungen zum Hauptgebäude, 
siehe Punkt 2.1.

3.2 Baukörper Garagen und Nebengebäude:
Allgemein:
Traufseitige Wandhöhen: max. 3,00m

ausnahmsweise ist in den Baufenstern für Nebengebäude im GEb  (siehe I. Planliche 
Festsetzungen Punkt 3.2. in Verbindung mit 3.2.4), bei denen die Nebengebäude gleichzeitig 
Lärmschutzfunktion erfüllen, eine max. traufseitige Wandhöhe von 4,50 m zulässig. 
Wandhöhe bei Pultdach: Die Pultdachhöhe einer freistehenden 

Pultdachfirstwand ohne Gegenpult beträgt  max. 4,50 m

3.3. Garagen und Stellplätze WA1:
Pro Wohneinheit bei Einfamilienhäusern und Doppelhäusern sind mind. 2 PKW Stellplätze im 
Baugrundstück nachzuweisen. Garagenstellplätze werden angerechnet.

  Grenzgaragen bzw. Mindestabstand für Garagen und Nebengebäude:
Wenn  Garagen und Nebengebäude an benachbarte Grundstücksgrenzen angrenzen, sind sie entweder 
zusammenzubauen oder jeweils mind. 1,0 m von der Grundstücksgrenze abzurücken.
Dachflächen von an der Grenze zusammengebauter Garagen und sonstige Nebengebäude sind profil- 
und höhengleich auszuführen; d.h. First und Traufen sind durchlaufend zu gestalten. 
Die Lage der zweiten Garage richtet sich zwingend nach den Vorgaben der ersten Garage.

unzulässig; es sind ausschließlich erforderliche Punktfundamente im Bereich der 
Säulen erlaubt; zwischen Zaun und Geländeoberfläche ist eine Bodenfreiheit von mind. 
10 cm einzuhalten. 

max. 1,50 m ab OK fertiges Gelände
ausnahmsweise ist im GEb eine Zaunhöhe bis max. 2,00 m erlaubt.

lebende Einfriedungen (Hecken) aus standortgerechten Gehölzen, senkrechte 
Holzlattenzäune bevorzugt in Lärchenholz und Metallzäune mit senkrechten Stäben 
zulässig. An seitlichen Grundstücksgrenzen sind auch Maschendrahtzäune mit 
Hinterpflanzung zulässig. 

Zaunsockel:

Höhe:

Art:

Die Zaunanlage ist vom Straßenrand 50 cm von der Grundstücksgrenze abzurücken 
(Zaunlinie), der verbleibende Bankettstreifen ist als Wiese zu gestalten und zu pflegen.

Abstände:

7.0  WASSERWIRTSCHAFT

Die Beseitigung des Wassers erfolgt im Trennsystem.

Schmutzwasser
Das Schmutzwasser  (soziale Abwasser) wird dem gemeindlichen Kanal zugeführt.

Niederschlagswasser 
Das Regenwasser aus den Dachflächen und befestigte Flächen, das nicht im Bau-
gebiet selbst versickert werden kann, ist über Regenrückhalteeinrichtungen gedrosselt dem Vorfluter 
zuzuführen.

Leibenger Graben
Zur Ermöglichung einer ordnungsgemäßen Gewässerunterhaltung und der Sicherstellung der ökologischen 
Wirksamkeit ist beidseitig des Grabens ein Uferstreifen von je 5 m von jeder Umzäunung freizuhalten. Die 
bestehende Einfriedung entlang der Fl.-Nr. 530/140 erhält Bestandsschutz.

(§ 9, Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

8.0  LÄRMSCHUTZ
(§ 9, Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Zulässige Schallemissionen
Entsprechend der Exponierung der zu untersuchenden Immissionsorte kann davon ausgegangen werden, 
dass an den bestehenden maßgeblichen Immissionsorten bereits Vorbelastungen durch Gewerbelärm 
vorhanden sind.

8.1

Zulässig sind Nutzungen, deren je Quadratmeter Grundfläche (innerhalb der Parzellengrenze) abgestrahlte 
Schallleistung die Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 entsprechend den Angaben in der folgenden 
Tabelle weder (6:00 - 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 - 6:00 Uhr) überschreiten:

8.2

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) 
und (7) LEK,i durch LEK,i,j zu ersetzen ist.

Die Berechnungen zur Emissionskontingentierung wurden bei Ansatz von Flächenschallquellen mit den 
Umgriffen gemäß Übersichtslageplan im Anhang der schalltechnischen Untersuchung (GEO.VER.S.UM. 
Schalltechnische Untersuchung zur Lärmkontingentierung im Bebauungsplan „Obermühle“) nach dem 
Verfahren der DIN 45691, Abschnitt 5 durchgeführt. Hierbei wurden Emissionskontingente für 
unterschiedliche Sektoren ermittelt, die im Übersichtsplan im Anhang der schalltechnischen Untersuchung 
bezeichnet sind. Es wurde mit freier Schallausbreitung unter alleiniger Berücksichtigung der 
geometrischen Ausbreitungsdämpfung bei einer Mittenfrequenz von f=500 Hz gerechnet.

Die Prüfung der Einhaltung der Lärmkontingente erfolgt nach Abstimmmung mit der Unteren 
Immissionsschutzbehörde am Landratsamt Rottal-Inn gemäß DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.

8.3

3.2 AUSWAHLLISTE BÄUME I. ORDNUNG
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Quercus robur
Fraxinus excelsior
Tilia cordata

- Spitz-Ahorn
- Berg-Ahorn
- Stiel-Eiche
- Esche
- Winter-Linde

3.3 AUSWAHLLISTE BÄUME II. ORDNUNG
Acer campestre
Carpinus betulus
Prunus avium
Sorbus aucuparia

alle Obst- und Nußbäume (Mindest- Pflanzqualität: Halbstamm)

- Feld-Ahorn
- Hainbuche
- Vogel-Kirsche
- Eberesche

3.4 AUSWAHLLISTE HEIMISCHE STRÄUCHER
Corylus avellana
Sambucus nigra
Salix caprea
Cornus sanguinea
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Prunus spinosa
Rosa canina
Viburnum opulus
Viburnum lantana

- Hasel
- Schwarzer Holunder
- Kätzchen-Weide
- Hartriegel
- Liguster
- Heckenkirsche
- Schlehe
- Hunds-Rose
- Gemeiner Schneeball
- Wolliger Schneeball

Landschaftsfremde hochwüchsige Baumarten mit bizarren Wuchsformen und auffälliger Laub- und 
Nadelfärbung wie Edeltannen oder Edelfichten, Zypressen, Thujen usw. sowie alle Trauer- oder Hängeformen 
(in allen Arten und Sorten), dürfen nicht gepflanzt werden.

4.0 UNZULÄSSIGE PFLANZENARTEN

Mindest-Pflanzqualitäten:    Bäume I. Ordnung:  Hochstamm, 3xv., STU 14 -16 cm
Baume II. Ordnung: Hochstamm, 3xv., STU 12 -14 cm 

oder Heister, 2xv., 150 -200 cm
Sträucher:              2xv., 100-150 cm bzw. 60 - 100 cm

8.0 AUSGLEICHSFLÄCHEN

Die Ausgleichsflächenberechnung setzt sich wie folgt zusammen:
 Die zu erbringende Ausgleichsfläche wurde mit einer Größe von 362 m² berechnet.
 Durch Umnutzungen innerhalb des Geltungsbreiche der 20. Änderung kann insgesamt ein Fläche 

von 4.356 m² aufgewertet und somit entgegen gerechnet werden. 
 Zudem wird innerhalb des Geltungsbreiches der 20. Änderung eine Ausgleichsfläche von tatsächlich 1.258 m²   

festgesetzt. Als Ausgleichsfaktor wird für die Fläche ein Faktor von 1,5 angesetzt, daraus ergibt sich eine  
rechenische Größe von 1.887 m².

Insgesamt kann somit dem Ökokonto der Stadt Eggenfelden eine Fläche von rechnerisch 5.881 m²
gutgeschrieben werden.

Die interne Ausgleichsfläche wird auf Teilbereichen der  Fl.-Nrn. 530/18, 530/17 und 530/147 Gemarkung 
Eggenfelden nachgewiesen.
Als Ausgleichsfaktor wird für die Fläche 1,5 angesetzt. Das heißt aus der tatsächlichen Flächengröße von 
1.258 m² ergibt sich somit eine  rechnerische Größe von 1.887 m².
Dafür sind folgende Maßnahmen festgesetzt:

 -    Aufweiten und Umgestalten des engen und geradlinigen Bachlaufs in einen geschwungenen Verlauf
- Neugestaltung der Uferbereiche
- Pflanzung von Ufergehölzen
- Ansaat der Fläche mit autochthonem Saatgut

III. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG
1.0  UMSETZUNG, PFLANZENQUALTÄTEN, MINDESTPFLANZGRÖSSEN

2.0 FESTSETZUNGEN INNERHALB DES BAUGRUNDSTÜCKES

Allgemeines
Die privaten und öffentlichen Grünflächen und das öffentliche Strassenbegleitgrün sind entsprechend den 
planlichen und textlichen Festsetzungen anzulegen, zu sichern und dauerhaft zu erhalten. 
Sie sind spätestens in der Pflanzperiode nach Erstellung der Erschließungsflächen und Gebäude fertigzustellen. 
Nachpflanzungen haben den Pflanzqualitäten des Grünordnungsplanes zu entsprechen.
Die Pflanzenqualitäten müssen den Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) entsprechen.
Für die im Plan festgesetzten Neuanpflanzungen von Gehölzen in den öffentlichen und privaten Grünflächen 
wird die Verwendung der in Punkt 3. ausgewiesenen Gehölze festgesetzt.
Für weitere Pflanzungen können alle Ziergehölze verwendet werden, außer die in Punkt 4.0 beschriebenen Arten.
Für freiwachsende Hecken und Gehölzgruppen: Pflanzdichte 1 Stück / 1,50 m². 

Pro 200 m² nicht überbauter bzw. befestigter Grundstücksfläche sind zur Durchgrünung des Baugrundstückes 
mindestens ein Laubbaum II. Ordnung oder ein Obstbaum und 5 Sträucher zu pflanzen, Artenauswahl gemäß 
der Pflanzenliste Punkt III 3.3 bzw. 3.4 (Nadelgehölze dürfen ersatzweise nicht verwendet werden!).

3.0  ZU VERWENDENDE GEHÖLZE 

Die festgesetzten Pflanzflächen sind von Ver- und Entsorgungsleitungen (Strom, wasser, Abwasser, Post, 
Gas etc.) ausdrücklich freizuhalten, um die Pflanzung und den langfristigen Erhalt der geplanten Gehölze 
zu gewährleisten.
Die jeweiligen Abstände nach den entsprechenden Richtlinien sind einzuhalten.
Bei Pflanzung im Bereich von bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen sind nur flachwurzelnde Sträucher
zu verwenden. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher sind nicht erlaubt.
Bei Baumpflanzungen ist ein Mindestabstand von je 2,50 m beiderseits von Kabeltrassen freizuhalten, 
ansonsten sind entsprechende Schutzmaßnahmen durchzuführen.

5.0 LAGE VON VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN

7.0 PFLANZENBEHANDLUNGSMITTEL

Der Einsatz von Herbiziden, Pestiziden und mineralischen Düngemitteln ist auf den festgesetzten 
Vegetationsflächen zum Schutz des Grundwassers sowie von Tieren und Pflanzen und im Hinblick auf eine 
möglichst standortgemäße und naturnahe Artenzusammensetzung nicht zulässig.

(§ 9, Abs. 1 Nr. 15, 25 BauGB)

(§ 9, Abs. 1a BauGB)

(§ 9, Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

(§ 9, Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

(§ 9, Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

(§ 9, Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

(§ 9, Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Obstbäume: als standortgerechte und regionaltypische Arten 
und Sorten

Walnuss:    

6.0 GIFTIGE PFLANZEN IM BEREICH DES KINDERSPIELPLATZES
(§ 9, Abs. 1 Nr. 22 BauGB)

als Sämling

Im Bereich des Kinderspielplatzes dürfen keine giftigen Pflanzen nach der "offiziellen Liste giftiger 
Pflanzenarten"  -  Bundesanzeiger vom 06.05.2000, Seite 8517 (siehe Anlage 1) gepflanzt werden.

3.1 AUSWAHLLISTE STRASSENBÄUME
Acer platanoides in Sorten
Ulmus x hollandica 'Lobel'
Tlia cordata 'Greenspire'

- Spitzahorn in Sorten
- Schmalkronige Stadtulme
- Amerikanische Stadtlinde

10.0  HINWEISE; KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

Flurstücksgrenze mit Grenzstein10.1

Flurstücksnummer

Vorschlag Gebäude

10.2

10.3

Vorschlag Garage

10.4

10.5

Bemaßung

Bestandsgebäude

10.6

Vorschlag Stellplätze10.7

10.8

Böschung Planung10.9

Deckblatt Nr. 20Deckblatt Nr. 10 

Einbahnregelung  
(Angabe der Fahrtrichtung)

10.10

nachrichtliche Darstellung der 
Weiterführung der Baugrenze

10.11

Abbruch Bestandsgebäude10.12

Vorschlag Parzellengrenzen mit
Angaben der Parzellennummer und
der Größe des Baugrundstückes

351/5351/5

Bodendenkmal10.13

Umgrenzung der für bauliche 
Nutzungen vorgesehenen Flächen,
deren Böden erheblich mit umwelt-
gefährdenden Stoffen belastet sind
(= Altlastenverdachtsflächen)

10.14

10.15 Bestandshöhen

716m²

GA

7

     Art der baulichen Nutzung (siehe 1.0)
Grundflächenzahl   maximale Wandhöhe  
(GRZ)                   maximale Firsthöhe
Verhältnis der überbaubaren Fläche      
zur Grundstücksfläche

Bauweise       zulässige Dachformen   
zulässige 
Haustypen
      L(EK), T = Tagwert    (6:00 - 22:00 Uhr)
      L(EK), N = Nachtwert (22:00 - 6:00 Uhr)

  L(EK) : zulässige Lärmkontingente 

10.17 NutzungsschabloneArt der baulichen    Anzahl Voll-
Nutzung                  geschosse
Geschossflächen-  Grundflächenzahl
zahl (GFZ)      (GRZ)
Verhältnis der Summe der Geschoss-  Verhältnis der überbaubaren Fläche 
flächen  zur Grundstücksfläche            zur Grundstücksfläche

Bauweise

5,00

10.16 bestehende Grabenverrohrung

II.   TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

2.0  GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN FÜR HAUPTGEBÄUDE
(§ 9, Abs. 4 BauGB, Art. 81 BayBO)

1.0  FESTSETZUNGEN NACH §9 BAUGB

1.2

Abstandsflächen
Es gelten die Vorschriften des Art. 6 BayBO. Der Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO wird für das WA 
angeordnet. 
Der Art.6 Abs.5 Satz 2 BayBO wird für das GEb angeordnet.
Für die Bemessung der Abstandsfläche ist die Wandhöhe maßgebend.
Die für die Berechnung der Abstandsflächen relevante Wandhöhe berechnet sich aus dem 
Abstand der natürlichen Geländehöhe und dem Schnittpunkt der Außenfläche der Wand mit 
der Dachhaut bzw. bis zum oberen Abschluss der Attika.

1.1 Bestandsschutz
Bestehende Gebäude inkl. der bestehenden Zufahrten, die nicht als Abbruch gekennzeichnet 
sind, besitzen Bestandsschutz.

1.4

2.1. Dach (siehe Angabe Nutzungsschablone):
Dachform und Ausschließlich zulässige Dachformen und Dachneigungen:
Dachneigung: - Satteldach SD: 20° - 30°, 

                           ausnahmsweise nur im GEb für SD:   8° - 30° 
- Flachdach FD: bis      5°

Ausnahme für FD im Bereich WA2:         < 5°
- Pultdach PD:   5° - 10°
- Zeltdach ZD: 12° - 22°
  Ausnahme für ZD im Bereich WA2:         < 7°
- Walmdach WD: 20° - 30°

Im GE b sind ausnahmsweise untergeordnete Dachaufbauten zur Belichtung auf 
max. 20% der Dachfläche zugelassen. Hierfür sind als Dachformen Satteldach, 
Flachdach, Pultdach und Zeltdach mit einer Dachneigung von max. 20° zugelassen.

Dachdeckung: Ziegel in Rot- u. Braun- und Grautönen, ausschließlich beschichtete Blechdeckungen 
in Rot-, Braun u. Grautönen, bzw. Dachdeckungen aus Titanzink, nur für 
Flachdächer sind Gründächer erlaubt.

Ausnahmsweise sind nur im GEb beschichtetes Blech, Farbe weißaluminium und Alublech zulässig.

Sonnenernergie- Sonnenenergieanlagen und Sonnenkollektoren in und an Dachflächen sind 
   anlagen und zulässig. 

Sonnenkollektoren Das Aufständern dieser Anlagen auf den Dachflächen ist  im GEb ausnahmsweise 
zulässig und im WA grundsätzlich nicht. 

Firstrichtung: Dächer mit durchgehender Trauf- und Firstlinie des Hauptbaukörpers, First parallel 
zur längeren Gebäudeseite.

- WA1
Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO
E Einzelhaus
D Doppelhaus
Aus städtebaulichen Gründen sind hier nur die Haustypen Einzelhaus (E) und Doppelhaus (D) zulässig.
Ebenfalls aus städtebaulichen Gründen sind beim Einzelhaus pro Wohngebäude max. 2 Wohneinheiten bei 
einem Doppelhaus ist je Doppelhaushälfte eine Wohneinheit zulässig.
Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1-3 BauNVO bezeichneten 
Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von maximal 0,52 überschritten werden.

- WA2
Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO
Aus städtebaulichen Gründen sind hier nur maximal 6 Geschosswohnungseinheiten zulässig. 
Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1-3 BauNVO bezeichneten 
Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von maximal 0,6 überschritten werden. 

Aus städtebaulichen Gründen werden die maximal zulässigen Wand- und Firsthöhen begrenzt.
Die Wandhöhe ist das Maß von der natürlichen Geländehöhe bis zum Schnittpunkt der Außenfläche der 
Wand mit der Dachhaut bzw. bis zum oberen Abschluss der Attika. 

maximal zulässige Wandhöhe (WH):
WA 1 max. 6,5 m
WA 2 max. 9,0 m bzw. 12,0 m
GE b max. 8,0 m

maximal zulässige Firsthöhe (FH)
WA 1 max. 8,0 m
WA 2 max. 11,0m bzw. 13,0 m
GE b max. 10,0 m

Garagen, Carports und überdachte Stellplätze sind nur innerhalb der hierfür festgesetzten Flächen sowie 
innerhalb der Baugrenzen zulässig.
Zusätzlich sind Nebengebäude in den hierfür festgesetzen Flächen (siehe I. Planliche Festsetzungen 
Punkt 3.2. in Verbindung mit 3.2.3) zulässig, sofern sie gleichzeitig die Festsetzungen zum Lärmschutz 
erfüllen.

1.5 Nebenanlagen
Verfahrensfreie Gebäude nach Art. 57 Abs. 1 BayBO, Stellplätze gemäß § 12 BauNVO und 
Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO sind ausserhalb der überbaubaren Grundstücksfläche nur bis 
zu einer Gesamtgrundfläche von 5% der Fläche des Baugrundstücks zulässig.
Ebenso dürfen Nebenanlagen gemäß §14 Abs. 2 BauNVO  außerhalb der Baugrenzen errichtet werden. 

Mass der baulichen Nutzung  

Bauweise 
Für das Baugebiet sind im beschränkten Gewerbegebiet und Gewerbegebiet
besondere Bauweise und in allen Wohngebieten offene Bauweise zulässig.

b   besondere Bauweise: Es wird keine Ober- bzw. Untergrenze für die 
Gebäudelänge festgesetzt. Ein Grenzabstand von
mind. 3,0 m zu den Grundstückgrenzen ist einzuhalten. 

o offene Bauweise: maximale Gebäudelänge bis 50 m, mit Grenzabstand 
von mindestens 3,0 m zu den Grundstückgrenzen.

1.3

IV. HINWEISE

4.0 BODENDENKMÄLER
Auf einem Teilbereich des Geländes des geplanten Baugebietes ist das Bodendenkmal D-2-7542-0116 
"Untertägige mittlelalterliche und frühneuzeitliche Befunde und Funde in den vorstädtischen 
Siedlungserweiterungen von Eggenfelden" bekannt. Bezüglich dieses Denkmals wird auf die besonderen 
Schutzbestimmungen der Art. 4-6 DSchG verwiesen. Es ist eine konservatorische Überdeckung des 
Bodendenkmals oder eine achäologische Ausgrabung durchzuführen. Für die Durchführung dieser Maßnahmen 
und für Bodeneingriffe aller Art ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 DSchG notwendig. 
Es wird bei eventuell zu Tage tretenden Bodendenkmälern auf die Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für 
Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 DSchG  hingewiesen.

1.0  SICHERSTELLUNG DES PFLANZRAUMES
Großbäume:
Kleinbäume:
Gehölzflächen:
Rasen:

Baumgruben: 200 x 200 x 100 cm
Baumgruben: 150 x150 x 80 cm
Auftrag Oberboden: 20 - 30 cm
Auftrag Oberboden: 10 - 15 cm

2.0  GRENZABSTÄNDE
Die Grenzabstände gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sind einzuhalten:
Zu Nachbargrundstücken: 2,0m bei Einzelbäumen u. Heistern, 
                                                                       sowie Sträuchern über 2,0 m Wuchshöhe

0,5m bei Sträuchern bis zu einer Wuchshöhe von 2,0m
Im Übrigen wird auf die Vorgaben des AGBGB verwiesen.

3.0 ALTLASTEN

Rückstände durch Brennstofftanks bzw. Brennstofflager, Desinfektionsmittellager, Laugenbehälter etc. 
aufgefunden werden. Die Aushubarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Mühlenbäckerei Lettl sind 
fachgutachterlich (durch einen Bodensachverständigen) zu begleiten.
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht wird im Vorfeld der geplanten Wohnbebauung eine orientierende 
Altlastenuntersuchung nach den einschlägigen Vorgaben des Bodenschutzrechts empfohlen. Die orientierenden 
Untersuchungen sind von einem geeigneten Fachgutachter (z.B. Sachverständiger gem. § 18 BBodSchG) 
durchzuführen. Ein entsprechendes Gutachten ist dem LRA Rottal-Inn (SG 42) vorzulegen.

5.0  SCHUTZ DES MUTTERBODENS NACH § 202 BauGB
Vor jeder Baumaßnahme ist der anstehende Oberboden insgesamt zu sichern und zur Wiederverwendung 
zwischenzulagern (DIN 18915). Die Humusmieten sind mit Leguminosen zu begrünen.

6.0  SOLARENERGIE
Die Nutzung von Solarenergie wird grundsätzlich empfohlen, dabei sollte eine gestalterisch verträgliche 
Einbindung in das Bauwerk bzw. in die Dachlandschaft beachtet werden. In diesem Zusammenhang wird auf 
mögliche Förderprogramme hingewiesen. 

7.0  LÄRMSCHUTZ
Über die textlichen Festsetzungen hinaus werden zum weitergehenden Schutz der Nachbarschaft, auch bei 
Einhaltung der zur Verfügung stehenden Immissionsrichtwertanteile, folgende Schallschutzmaßnahmen 
empfohlen, die im Zuge der Baugenehmigungsplanung konkretisiert werden sollten.

 Technische Anlagen und Aggregate sollten in, den nächstgelegenen Immissionsorten, abgewandten 
Bereichen von Gebäuden situiert und ausgerichtet werden (im Regelfall nach Süden/Südwesten).

 Die Abschirmwirkung von Gebäuden sollte bei technischen Anlagen im Freien ausgenutzt werden.
Es wird empfohlen Wohn- und Schlafräume zu den lärmabgewandten Seiten zu situieren und an den mit 

der grünen Zackenlinie gekennzeichneten Bereichen werden an den Südfassaden passive 
Schallschutzmaßnahmen mit entsprechenden schallgedämmten Lüftungseinrichtungen empfohlen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist Immissionen benachbarter Gewerbebetriebe ausgesetzt. 
Geringfügige Überschreitungen der Orientierungswerte nach DIN 18005 sind im Geltungsbereichs möglich.          
Zur Konfliktvermeidung wurden aktive und passive Schallschutzmaßnahmen dimensioniert.
Die in den Festsetzungen formulierten Schalldämmmaße sind Mindestanforderungen. 
Höhere Schalldämmmaße der Außenbauteile sind empfehlenswert, um auch zukünftig erhöhten Anforderungen 
an die Lärmvorsorge zu gewährleisten.

8.0  EINWIRKUNGEN DURCH DIE WERKSTÄTTEN DER KJF UND DIE "NACHTSZENE"
Einwirkungen durch Geräusche, Gerüche, Rauchgase, Lösemittel, Staub und Wasserdampf der Einrichtungen 
der KJF sowie durch Lärmbelästigungen aufgrund der "Nachtszene" im Bereich Sudetenstraße/ 
Schellenbruckplatz können auch mit den abschirmenden Einrichtungen (Wälle, Wände) auftreten.

4.0  VERKEHRSFLÄCHEN 

4.4 öffentliche Verkehrsfläche mit besonderer 
Zweckbestimmung

4.2 Straßenbegrenzungslinie

4.1 öffentliche Straßenverkehrsfläche

(§9, Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

5.0  WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT, DEN HOCHWASSERSCHUTZ

5.2

(§5 Abs.2 Nr.7 und Abs.4, §9 Abs.1 Nr.16 und Abs.6 BauGB)
       UND DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES

5.1 Wasserflächen
Hier Zweckbestimmung: Fließgewässer

Wasserflächen

4.3 private Straßenverkehrsfläche 

öffentliche Vorhaltefläche für mögliche spätere 
Baugebietserweiterung

4.5
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hier: Rad- und Fußweg kombiniert 

private Vorhaltefläche für mögliche spätere 
Baugebietserweiterung

4.6

Oberer Mühlwiesengraben
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Bereich A

Bereich B

Bereich C

Bereich D

Die den schalltechnischen Festsetzungen zu Grunde liegenden Vorschriften, insbesondere 
DIN-Vorschriften können im Bauamt der Stadt Eggenfelden zu den regulären Öffnungszeiten 
(telefonische Terminvereinbarung ist erforderlich) eingesehen werden.

8.4

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans werden die Orientierungswerte nach DIN 18005 durch 
Gewerbelärmeinwirkungen erreicht; an vereinzelten Immissionsorten leicht überschritten. Für die 
Südfassaden der betroffenen geplanten Wohngebäude werden passive Schallschutzmaßnahmen 
festgesetzt. Herkömmliche Wärmeschutzverglasung kann im Regelfall die Anforderungen an den 
erforderlichen Schallschutz erfüllen.

(1) Die im Plan gekennzeichneten Fassadenseiten sind nach DIN 4109 dem Lärmpegelbereich I
     zuzuordnen. Sofern sich dahinter schutzbedürftige Räume befinden, wird für diese Fassaden das
     erforderliche Gesamtschalldämm-Maß der Außenbauteile erf. R'w,res gemäß nachfolgender Tabelle
     festgesetzt:

(2) Bei ausgebauten Dachgeschossen mit darunter liegenden schutzbedürftigen Räumen gilt für das
     Dach dasselbe Gesamtschalldämm-Maß wie für die Fassaden. 

(3) Das erforderliche Schalldämmmaß von Fenstern für die schutzbedürftigen Fassadenseiten ist
     entsprechend Tabelle 10 der DIN 4109 zu bestimmen.

(4) Die Festlegung der Schallschutzklassen für die Fenster bestimmt sich nach VDI 2719.

(5) Werden schutzbedürftige Räume ausschließlich über gekennzeichnete Fassadenseiten über Fenster 
      belüftet, wird der Einbau von schallgedämmten Lüftungseinrichtungen festgesetzt.

(6) Im Baugenehmigungsverfahren ist die Einhaltung der Anforderungen an die Luftschalldämmung der 
     Außenteile nach DIN 4109 mit dem Landratsamt Rottal-Inn abzustimmen.

8.5

Der Bereich A kann nur dann bebaut werden, wenn der Lärmschutz der festgesetzten Maßnahmen 
gemäß  I. Planliche Festsetzungen, Punkt 6.2 und 6.5  lückenlos erstellt ist.

Der Bereich B kann nur dann bebaut werden, wenn der Lärmschutz der festgesetzten Maßnahmen
gemäß  I. Planliche Festsetzungen, Punkt 6.2 und 6.3 lückenlos erstellt ist.

Der Bereich C kann erst dann bebaut werden, wenn der Lärmschutz der festgesetzten Maßnahmen 
gemäß  I. Planliche Festsetzungen, Punkt 6.1 erstellt ist.

Der Bereich D kann erst dann bebaut werden, wenn der Lärmschutz der festgesetzten Maßnahmen 
gemäß  I. Planliche Festsetzungen, Punkt 6.4 erstellt ist.

9.0  ZEITLICHE ABFOLGE BEBAUUNG - LÄRMSCHUTZ
( § 9, Abs. 2 Nr. 2 BauGB) 

Präambel

Die Stadt Eggenfelden im Landkreis Rottal-Inn erlässt auf Grund
 der §§ 2 Abs. 1, 9 und 10 Baugesetzbuch (BauGB)
 des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
 des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
 der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)
 der Planzeichenverordnung (PlanzV)
in der jeweils zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung, die 20. Änderung und Erweiterung des 
Bebauungsplan "Gewerbe- und Industriegebeit der Stadt Eggenfelden" als Satzung.

§1
Räumlicher Geltungsbereich

Für den räumlichen Geltungsbereich der 20. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplan 
"Gewerbe- und Industriegebeit der Stadt Eggenfelden" ist die Planzeichnung M 1:1000 vom 
__.__.____ maßgebend. Sie ist Bestandteil dieser Satzung.

§2
Bestandteile der Satzung

Die 20. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplan "Gewerbe - und Industriegebeit der Stadt Eggenfelden" 
besteht aus:

1) Planzeichnung (M 1:1.000) mit zeichnerischem Teil vom __.__.____ mit  Übersichtslageplan und den 
Planlichen und Textlichen Festsetzungen

   2) Begründung mit Umweltbericht vom __.__.____   

Stadt   , den __.__.____, ___________________________
Eggenfelden Wolfgang Grubwinkler, 1. Bürgermeister

Regierungsbezirk Niederbayern
Landkreis Rottal-Inn

ENTWURFSBEARBEITUNG:  04.11.2014, 02.08.2016, 23.08.2017
ENTWURFSVERFASSER: 

Stadt Eggenfelden

werden.
kann keine Gewähr übernommen
Planungen und Gegebenheiten
Für nachrichtlich übernommene

Nachrichtliche Übernahmen:

werden.
Zeichnungen und Text abgeleitet
aus der Grundkarte und noch aus
weder aus den amtlichen Karten,
die Bodenbeschaffenheit können
die Untergrundverhältnisse und
Aussagen über Rückschlüsse auf

Untergrund:

Planung nicht geändert werden.
Ohne unsere Zustimmung darf die
alle Rechte vor.
Für die Planung behalten wir uns

Urheberrecht:

Stand: 2012
Vermessungsamtes 
auf digitaler Flurkarte des
Grundkarte erstellt von

Planunterlagen:

M  1:1.000

DES BEBAUUNGSPLANES 
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ARBEITSTITEL "BPLAN OBERMÜHLE"
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zulässige Höchstmaß - Mindestwerte werden nicht festgelegt!

3.0  BAULINIEN, BAUGRENZEN

Baugrenze3.1

1.0  ART DER BAULICHEN NUTZUNG

1.2

I.   PLANLICHE FESTSETZUNGEN

(§9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §23 BauNVO)

(§ 9, Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 
zulässig sind die in § 4 BauNVO Abs.1 und 2 aufgeführten 
Nutzungen
unzulässig sind:
Nutzungen gemäß § 4 BauNVO (Abs.3) 

2.0  MASS DER BAULICHEN NUTZUNG, BAUWEISE
(§9, Abs.1 Nr.1 BauGB, §16, §19, §20, §22 BauNVO)

2.1 GRZ = Grundflächenzahl

HINWEIS:
FÜR DEN GELTUNGSBEREICH DER ÄNDERUNG GELTEN AUSSCHLIESS-
LICH DIE NACHFOLGENDEN TEXTLICHEN UND PLANLICHEN 
FESTSETZUNGEN. DIE URSPRÜNGLICHEN FESTSETZUNGEN DES 
BEBAUUNGSPLANS "GEWERBE- UND INDUSTRIEGEBIET DER STADT 
EGGENFELDEN" WERDEN FÜR DEN GELTUNGSBEREICH DER 20. 
ÄNDERUNG INSGESAMT DURCH DIE NACHFOLGENDEN FESTSETZUNGEN 
ERSETZT. FÜR DAS UNTER PUNKT I, 1.2 DARGESTELLTE GEWERBE-
GEBIET BLEIBEN ALLE FESTSETZUNGEN AUS DEM DECKBLATT NR. 10 
AUF DER BASIS DER ZUM INKRAFTTRETEN GELTENDEN 
RECHTSGRUNDLAGEN  ERHALTEN. HIER WERDEN LEDIGLICH 
BAUGRENZEN KORRIGIERT UND SOMIT BAUFENSTER GESCHLOSSEN. 

Gewerbegebiet eingeschränkt 
(§ 8 BauNVO)
mit Einschränkung gemäß Punkt II Textliche 
Festsetzungen, Punkt 8. Lärmschutz
zulässig sind die in § 8 BauNVO Abs. (1), (2) Satz 1 und 2 
und (3) Satz 1 und 2 aufgeführten Nutzungen
unzulässig sind: 
Verkaufsflächen von Einzelhandelsbetrieben gemäß
§1 Abs. 5 i.V.m. 8 BauNVO
Nutzungen gemäß §8 BauNVO Abs. (2) Satz 3. und 4. und 
Abs. (3)  Satz 3

Baugrenze für Nebenanlagen, Stellplätze, 
Garagen und Gemeinschaftsanlagen. 

Hier Zweckbestimmung: Stellplätze 
(§9, Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Hier Zweckbestimmung: Tiefgarage 
(§9, Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Hier Zweckbestimmung: Nebengebäude 
(§9, Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

3.2.1

3.2.2
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Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)
zulässig sind die in § 8 BauNVO Abs. (1), (2) und (3) 
aufgeführten Nutzungen
unzulässig sind: 
Verkaufsflächen von Einzelhandelsbetrieben gemäß 
§1 Abs. 5 i.V.m. 8 BauNVO

GE 

3.2.3

3.2
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WA 1:  0,35
WA 2: 0,4
GE b: 0,8

GE:  0,8

8.0  GRÜNFLÄCHEN

8.2

8.1

(§9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB)

öffentliche Grünfläche

Spielplatz

7.0  SONSTIGE PLANZEICHEN UND FESTSETZUNGEN

7.1

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplans (§9 Abs.7 BauGB)
(Innenkante maßgebend)

7.2.1 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
hier: unterschiedliche Art der baulichen Nutzung
und unterschiedliche Lärmkontingente

7.3 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende 
Flächen
hier: bestehender Hauptkanal und Hauptwasserleitung 
der Stadt Eggenfelden und parallel verlaufend 
Gashochdruckleitung der Energienetze Bayern

Pflanzgebot :8.3

9.0  FLÄCHEN UND MASSNAHMEN NATURSCHUTZ / LANDSCHAFTSPFLEGE 

9.1 zu erhaltende Einzelbäume:

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

8.3.1

Gehölzgruppe aus Sträuchern und Bäumen II. Ordnung,
siehe Textl. Festsetzung zur Grünordnung Punkt III,3.3+
3.4, pro Gehölzgruppe 10-15 Pflanzen

8.3.2

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft = Ausgleichsfläche

9.2

Baum zu erhalten, Stammdurchmesser > 0,25 m9.1.1
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6.0  LÄRMSCHUTZ

Deckblatt Nr. 20Deckblatt Nr. 10 

Fassade (ungefähre Lage), an der gem. Schallschutz- 
gutachten Schutzvorkehrungen ab dem 1. Obergeschoss 
getroffen werden müssen. 

- Kombination aus Lärmschutzwall und Lärmschutzwand, 
  bzw. Lärmschutzwall
- eine Lärmschutzwand als alleinige Maßnahme 
  ist nicht erlaubt
Abschirmhöhe mindestens: 404,80 m ü.NN

6.1

7.2.2 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
hier: unterschiedliche Wandhöhen

Laubbaum I. Ordnung (Straßenbaum) und I. bzw. II. Ordnung 
(Grünanlage) nach Artenliste in den textlichen Festsetzungen 
zur Grünordnung, Punkt 3, eine lagemäßige Standort-
verschiebung um bis zu maximal 5 m unter Einhaltung der 
Anzahl ist erlaubt.

6.3

6.4

Der Lärmschutz ist entsprechend den nachfolgenden Planzeichen zu errichten. 
Dabei darf zwischen den einzelnen unterschiedlichen Formen des Lärmschutzes 
keine Lücke entstehen, der Lärmschutz muss entlang den angegebenen Grenzen 
durchgängig sein. Die Wirksamkeit der jeweiligen Lärmschutzausführung ist in der 
Baueingabe der Lärmschutzmaßnahmen nachzuweisen. 
Die Mindesthöhe für Massnahmen des aktiven Schallschutzes darf nicht 
unterschritten werden.
Abschirmhöhe = OK aktiver Schallschutz

Passiver Schallschutz: 

Aktiver Schallschutz: 

- Kombination aus Lärmschutzwall und Lärmschutzwand
- eine Lärmschutzwand als alleinige Maßnahme ist nicht erlaubt
- ein Lärmschutzwall als alleinige Maßnahme ist nicht erlaubt
Abschirmhöhe mindestens:   409,90 m ü.NN

6.5

-  Lärmschutzwall 
Abschirmhöhe mindestens:   405,50 m ü.NN

6.2 - Kombination aus Lärmschutzwall und Lärmschutzwand, 
- bzw. als Lärmschutzwand
- bzw. als Lärmschutzwall 
- bzw. geeignete Gebäudestellung innerhalb des südlich 
  angrenzenden Baufensters (gem. I. Planliche Festsetzungen,
  Punkt 3.1). Der Nachweis des Lärmschutzes durch geeignete
  Gebäudestellung ist im Zuge des Bauantrags vom Bauwerber
  zu erbringen. 
Abschirmhöhe mindestens:   405,50 m ü.NN

7.2.3 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
hier: unterschiedliche Sektoren als Basis der Ermittlung 
der Emissionskontingente, gemäß Lageplan
(gem. II. Textliche Festsetzungen, Punkt  8.2)

2,00 3,50 3,60 2,90

12,00

6,7014,00

Anliegerstraße Mehrzweck-
streifen
Parken + GrünG

ru
nd

st
üc

ks
gr

en
ze

G
ru

nd
st

üc
ks

gr
en

ze

Ba
nk

et
t

Ba
nk

et
t

3.250.75 2.00 0.50
6.50

Anliegerstraße

G
ru

nd
st

üc
ks

gr
en

ze

Ba
nk

et
t

Ba
nk

et
t

G
ru

nd
st

üc
ks

gr
en

zeBöschung 
bepflanzt

Fußgänger-
Fahrradweg

Böschung 
bepflanzt

5.500.50 0.50

6.50

4.00 2.50 7.50

Öffentliches Grün mit Radweg 14.00

Anliegerstraße

G
ru

nd
st

üc
ks

gr
en

ze

Ba
nk

et
t

Fußgänger-
Fahrradweg

Ba
nk

et
t

5.500.50
9.00

2.50 0.50

4.0  GARAGENZUFAHRTEN

Stellplätze und Garagenzufahrten dürfen zur Straße hin nicht eingezäunt werden und sind mit 
wasserdurchlässigen Belägen auszubilden (bituminöse Befestigung nicht zulässig).
Vor den Garagen ist ein Stauraum von min. 5,00 m Länge vorzusehen.

5.0  EINFRIEDUNG

Die Ausbildung von Stützmauern als Naturstein-Trockenmauern in Privatgrundstücken bis zu einer 
Höhe von 1,0 m (gemessen ab Urgelände) ist zulässig.

6.0 AUFSCHÜTTUNGEN, ABGRABUNGEN UND STÜTZMAUERN

Private Aufschüttungen und Abgrabungen von max. 1,0 m sind zulässig. In einem mindestens 0,5 m 
breiten Streifen entlang aller Grundstücksgrenzen sind grundsätzlich keinerlei Aufschüttungen oder 
Abgrabungen zulässig (Beibehaltung des anstehenden Geländes).

6.2

6.1

(§ 9, Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

(§ 9, Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

(§ 9, Abs. 4 BauGB, Art. 81 BayBO)

2.2   Baukörper:
Die Wandhöhe ist nach Art. 6 Abs. 4 BayBO zu bestimmen. Die Wandhöhe ist das Maß von der 
natürlichen Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen 
Abschluss der Wand.
Als Firsthöhe für die Gebäude gilt das Maß von der bestehenden Geländehöhe bis zum First. 
Die bestehende Geländehöhe ist  in der Eingabeplanung darzustellen. 
In den Nutzungsbereichen WA 1  ist  ein Verhältnis von Länge zu Breite des Hauptbaukörpers von 
mindestens 1 : 1,2 einzuhalten.
Im Nutzungsbereich WA 2 kann das oberste Geschoss auch als zurückgesetztes Geschoss ausgeführt 
werden. In jedem Fall ist dieses zurückgesetzte Geschoss so auszuführen, dass  die maximale Firsthöhe 
nicht überschritten wird.
Vom Haupthaus abgesetzte Anbauten können auch mit niedrigeren Wandhöhen als die festgesetzten 
ausgeführt werden. 
Als Mindestwandhöhe für Anbauten wird 3,5 m festgesetzt. 
Anbauten sind nur innerhalb der Baugrenzen zulässig.
Doppelhäuser: Aneinandergebaute Doppelhaushälften sind als gestalterische Einheit hinsichtlich 
Wandhöhe, Dachform -durchgehender First und Dachneigung- und Materialverwendung auszubilden.

3.0  FESTSETZUNGEN FÜR  NEBENANLAGEN
(§ 9, Abs. 1 Nr. 4 + 5, Abs. 3 BauGB, Art. 81 BayBO)

Tiefgarage und Stellplätze WA2:
Stellplatznachweis:

innerhalb der hierfür gekennzeichneten Flächen unterzubringen. 

3.4

Tiefgaragenabfahrt:
Tiefgaragenabfahrten sind zu überdachen. Für die Dacheindeckung sind neben Alu-und Titanzinkblech 
oder begrünten Flächdachern auch Stahl-/Glaskonstruktionen zulässig.

3.1 Dachgestaltung Garagen und Nebengebäude:
Dachform, Dachneigung und Dachdeckung gelten die Festsetzungen zum Hauptgebäude, 
siehe Punkt 2.1.

3.2 Baukörper Garagen und Nebengebäude:
Allgemein:
Traufseitige Wandhöhen: max. 3,00m

ausnahmsweise ist in den Baufenstern für Nebengebäude im GEb  (siehe I. Planliche 
Festsetzungen Punkt 3.2. in Verbindung mit 3.2.4), bei denen die Nebengebäude gleichzeitig 
Lärmschutzfunktion erfüllen, eine max. traufseitige Wandhöhe von 4,50 m zulässig. 
Wandhöhe bei Pultdach: Die Pultdachhöhe einer freistehenden 

Pultdachfirstwand ohne Gegenpult beträgt  max. 4,50 m

3.3. Garagen und Stellplätze WA1:
Pro Wohneinheit bei Einfamilienhäusern und Doppelhäusern sind mind. 2 PKW Stellplätze im 
Baugrundstück nachzuweisen. Garagenstellplätze werden angerechnet.

  Grenzgaragen bzw. Mindestabstand für Garagen und Nebengebäude:
Wenn  Garagen und Nebengebäude an benachbarte Grundstücksgrenzen angrenzen, sind sie entweder 
zusammenzubauen oder jeweils mind. 1,0 m von der Grundstücksgrenze abzurücken.
Dachflächen von an der Grenze zusammengebauter Garagen und sonstige Nebengebäude sind profil- 
und höhengleich auszuführen; d.h. First und Traufen sind durchlaufend zu gestalten. 
Die Lage der zweiten Garage richtet sich zwingend nach den Vorgaben der ersten Garage.

unzulässig; es sind ausschließlich erforderliche Punktfundamente im Bereich der 
Säulen erlaubt; zwischen Zaun und Geländeoberfläche ist eine Bodenfreiheit von mind. 
10 cm einzuhalten. 

max. 1,50 m ab OK fertiges Gelände
ausnahmsweise ist im GEb eine Zaunhöhe bis max. 2,00 m erlaubt.

lebende Einfriedungen (Hecken) aus standortgerechten Gehölzen, senkrechte 
Holzlattenzäune bevorzugt in Lärchenholz und Metallzäune mit senkrechten Stäben 
zulässig. An seitlichen Grundstücksgrenzen sind auch Maschendrahtzäune mit 
Hinterpflanzung zulässig. 

Zaunsockel:

Höhe:

Art:

Die Zaunanlage ist vom Straßenrand 50 cm von der Grundstücksgrenze abzurücken 
(Zaunlinie), der verbleibende Bankettstreifen ist als Wiese zu gestalten und zu pflegen.

Abstände:

7.0  WASSERWIRTSCHAFT

Die Beseitigung des Wassers erfolgt im Trennsystem.

Schmutzwasser
Das Schmutzwasser  (soziale Abwasser) wird dem gemeindlichen Kanal zugeführt.

Niederschlagswasser 
Das Regenwasser aus den Dachflächen und befestigte Flächen, das nicht im Bau-
gebiet selbst versickert werden kann, ist über Regenrückhalteeinrichtungen gedrosselt dem Vorfluter 
zuzuführen.

Leibenger Graben
Zur Ermöglichung einer ordnungsgemäßen Gewässerunterhaltung und der Sicherstellung der ökologischen 
Wirksamkeit ist beidseitig des Grabens ein Uferstreifen von je 5 m von jeder Umzäunung freizuhalten. Die 
bestehende Einfriedung entlang der Fl.-Nr. 530/140 erhält Bestandsschutz.

(§ 9, Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

8.0  LÄRMSCHUTZ
(§ 9, Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Zulässige Schallemissionen
Entsprechend der Exponierung der zu untersuchenden Immissionsorte kann davon ausgegangen werden, 
dass an den bestehenden maßgeblichen Immissionsorten bereits Vorbelastungen durch Gewerbelärm 
vorhanden sind.

8.1

Zulässig sind Nutzungen, deren je Quadratmeter Grundfläche (innerhalb der Parzellengrenze) abgestrahlte 
Schallleistung die Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 entsprechend den Angaben in der folgenden 
Tabelle weder (6:00 - 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 - 6:00 Uhr) überschreiten:

8.2

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) 
und (7) LEK,i durch LEK,i,j zu ersetzen ist.

Die Berechnungen zur Emissionskontingentierung wurden bei Ansatz von Flächenschallquellen mit den 
Umgriffen gemäß Übersichtslageplan im Anhang der schalltechnischen Untersuchung (GEO.VER.S.UM. 
Schalltechnische Untersuchung zur Lärmkontingentierung im Bebauungsplan „Obermühle“) nach dem 
Verfahren der DIN 45691, Abschnitt 5 durchgeführt. Hierbei wurden Emissionskontingente für 
unterschiedliche Sektoren ermittelt, die im Übersichtsplan im Anhang der schalltechnischen Untersuchung 
bezeichnet sind. Es wurde mit freier Schallausbreitung unter alleiniger Berücksichtigung der 
geometrischen Ausbreitungsdämpfung bei einer Mittenfrequenz von f=500 Hz gerechnet.

Die Prüfung der Einhaltung der Lärmkontingente erfolgt nach Abstimmmung mit der Unteren 
Immissionsschutzbehörde am Landratsamt Rottal-Inn gemäß DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.

8.3

3.2 AUSWAHLLISTE BÄUME I. ORDNUNG
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Quercus robur
Fraxinus excelsior
Tilia cordata

- Spitz-Ahorn
- Berg-Ahorn
- Stiel-Eiche
- Esche
- Winter-Linde

3.3 AUSWAHLLISTE BÄUME II. ORDNUNG
Acer campestre
Carpinus betulus
Prunus avium
Sorbus aucuparia

alle Obst- und Nußbäume (Mindest- Pflanzqualität: Halbstamm)

- Feld-Ahorn
- Hainbuche
- Vogel-Kirsche
- Eberesche

3.4 AUSWAHLLISTE HEIMISCHE STRÄUCHER
Corylus avellana
Sambucus nigra
Salix caprea
Cornus sanguinea
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Prunus spinosa
Rosa canina
Viburnum opulus
Viburnum lantana

- Hasel
- Schwarzer Holunder
- Kätzchen-Weide
- Hartriegel
- Liguster
- Heckenkirsche
- Schlehe
- Hunds-Rose
- Gemeiner Schneeball
- Wolliger Schneeball

Landschaftsfremde hochwüchsige Baumarten mit bizarren Wuchsformen und auffälliger Laub- und 
Nadelfärbung wie Edeltannen oder Edelfichten, Zypressen, Thujen usw. sowie alle Trauer- oder Hängeformen 
(in allen Arten und Sorten), dürfen nicht gepflanzt werden.

4.0 UNZULÄSSIGE PFLANZENARTEN

Mindest-Pflanzqualitäten:    Bäume I. Ordnung:  Hochstamm, 3xv., STU 14 -16 cm
Baume II. Ordnung: Hochstamm, 3xv., STU 12 -14 cm 

oder Heister, 2xv., 150 -200 cm
Sträucher:              2xv., 100-150 cm bzw. 60 - 100 cm

8.0 AUSGLEICHSFLÄCHEN

Die Ausgleichsflächenberechnung setzt sich wie folgt zusammen:
 Die zu erbringende Ausgleichsfläche wurde mit einer Größe von 362 m² berechnet.
 Durch Umnutzungen innerhalb des Geltungsbreiche der 20. Änderung kann insgesamt ein Fläche 

von 4.356 m² aufgewertet und somit entgegen gerechnet werden. 
 Zudem wird innerhalb des Geltungsbreiches der 20. Änderung eine Ausgleichsfläche von tatsächlich 1.258 m²   

festgesetzt. Als Ausgleichsfaktor wird für die Fläche ein Faktor von 1,5 angesetzt, daraus ergibt sich eine  
rechenische Größe von 1.887 m².

Insgesamt kann somit dem Ökokonto der Stadt Eggenfelden eine Fläche von rechnerisch 5.881 m²
gutgeschrieben werden.

Die interne Ausgleichsfläche wird auf Teilbereichen der  Fl.-Nrn. 530/18, 530/17 und 530/147 Gemarkung 
Eggenfelden nachgewiesen.
Als Ausgleichsfaktor wird für die Fläche 1,5 angesetzt. Das heißt aus der tatsächlichen Flächengröße von 
1.258 m² ergibt sich somit eine  rechnerische Größe von 1.887 m².
Dafür sind folgende Maßnahmen festgesetzt:

 -    Aufweiten und Umgestalten des engen und geradlinigen Bachlaufs in einen geschwungenen Verlauf
- Neugestaltung der Uferbereiche
- Pflanzung von Ufergehölzen
- Ansaat der Fläche mit autochthonem Saatgut

III. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG
1.0  UMSETZUNG, PFLANZENQUALTÄTEN, MINDESTPFLANZGRÖSSEN

2.0 FESTSETZUNGEN INNERHALB DES BAUGRUNDSTÜCKES

Allgemeines
Die privaten und öffentlichen Grünflächen und das öffentliche Strassenbegleitgrün sind entsprechend den 
planlichen und textlichen Festsetzungen anzulegen, zu sichern und dauerhaft zu erhalten. 
Sie sind spätestens in der Pflanzperiode nach Erstellung der Erschließungsflächen und Gebäude fertigzustellen. 
Nachpflanzungen haben den Pflanzqualitäten des Grünordnungsplanes zu entsprechen.
Die Pflanzenqualitäten müssen den Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) entsprechen.
Für die im Plan festgesetzten Neuanpflanzungen von Gehölzen in den öffentlichen und privaten Grünflächen 
wird die Verwendung der in Punkt 3. ausgewiesenen Gehölze festgesetzt.
Für weitere Pflanzungen können alle Ziergehölze verwendet werden, außer die in Punkt 4.0 beschriebenen Arten.
Für freiwachsende Hecken und Gehölzgruppen: Pflanzdichte 1 Stück / 1,50 m². 

Pro 200 m² nicht überbauter bzw. befestigter Grundstücksfläche sind zur Durchgrünung des Baugrundstückes 
mindestens ein Laubbaum II. Ordnung oder ein Obstbaum und 5 Sträucher zu pflanzen, Artenauswahl gemäß 
der Pflanzenliste Punkt III 3.3 bzw. 3.4 (Nadelgehölze dürfen ersatzweise nicht verwendet werden!).

3.0  ZU VERWENDENDE GEHÖLZE 

Die festgesetzten Pflanzflächen sind von Ver- und Entsorgungsleitungen (Strom, wasser, Abwasser, Post, 
Gas etc.) ausdrücklich freizuhalten, um die Pflanzung und den langfristigen Erhalt der geplanten Gehölze 
zu gewährleisten.
Die jeweiligen Abstände nach den entsprechenden Richtlinien sind einzuhalten.
Bei Pflanzung im Bereich von bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen sind nur flachwurzelnde Sträucher
zu verwenden. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher sind nicht erlaubt.
Bei Baumpflanzungen ist ein Mindestabstand von je 2,50 m beiderseits von Kabeltrassen freizuhalten, 
ansonsten sind entsprechende Schutzmaßnahmen durchzuführen.

5.0 LAGE VON VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN

7.0 PFLANZENBEHANDLUNGSMITTEL

Der Einsatz von Herbiziden, Pestiziden und mineralischen Düngemitteln ist auf den festgesetzten 
Vegetationsflächen zum Schutz des Grundwassers sowie von Tieren und Pflanzen und im Hinblick auf eine 
möglichst standortgemäße und naturnahe Artenzusammensetzung nicht zulässig.

(§ 9, Abs. 1 Nr. 15, 25 BauGB)

(§ 9, Abs. 1a BauGB)

(§ 9, Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

(§ 9, Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

(§ 9, Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

(§ 9, Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

(§ 9, Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Obstbäume: als standortgerechte und regionaltypische Arten 
und Sorten

Walnuss:    

6.0 GIFTIGE PFLANZEN IM BEREICH DES KINDERSPIELPLATZES
(§ 9, Abs. 1 Nr. 22 BauGB)

als Sämling

Im Bereich des Kinderspielplatzes dürfen keine giftigen Pflanzen nach der "offiziellen Liste giftiger 
Pflanzenarten"  -  Bundesanzeiger vom 06.05.2000, Seite 8517 (siehe Anlage 1) gepflanzt werden.

3.1 AUSWAHLLISTE STRASSENBÄUME
Acer platanoides in Sorten
Ulmus x hollandica 'Lobel'
Tlia cordata 'Greenspire'

- Spitzahorn in Sorten
- Schmalkronige Stadtulme
- Amerikanische Stadtlinde

10.0  HINWEISE; KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

Flurstücksgrenze mit Grenzstein10.1

Flurstücksnummer

Vorschlag Gebäude

10.2

10.3

Vorschlag Garage

10.4

10.5

Bemaßung

Bestandsgebäude

10.6

Vorschlag Stellplätze10.7

10.8

Böschung Planung10.9

Deckblatt Nr. 20Deckblatt Nr. 10 

Einbahnregelung  
(Angabe der Fahrtrichtung)

10.10

nachrichtliche Darstellung der 
Weiterführung der Baugrenze

10.11

Abbruch Bestandsgebäude10.12

Vorschlag Parzellengrenzen mit
Angaben der Parzellennummer und
der Größe des Baugrundstückes

351/5351/5

Bodendenkmal10.13

Umgrenzung der für bauliche 
Nutzungen vorgesehenen Flächen,
deren Böden erheblich mit umwelt-
gefährdenden Stoffen belastet sind
(= Altlastenverdachtsflächen)

10.14

10.15 Bestandshöhen

716m²

GA

7

     Art der baulichen Nutzung (siehe 1.0)
Grundflächenzahl   maximale Wandhöhe  
(GRZ)                   maximale Firsthöhe
Verhältnis der überbaubaren Fläche      
zur Grundstücksfläche

Bauweise       zulässige Dachformen   
zulässige 
Haustypen
      L(EK), T = Tagwert    (6:00 - 22:00 Uhr)
      L(EK), N = Nachtwert (22:00 - 6:00 Uhr)

  L(EK) : zulässige Lärmkontingente 

10.17 NutzungsschabloneArt der baulichen    Anzahl Voll-
Nutzung                  geschosse
Geschossflächen-  Grundflächenzahl
zahl (GFZ)      (GRZ)
Verhältnis der Summe der Geschoss-  Verhältnis der überbaubaren Fläche 
flächen  zur Grundstücksfläche            zur Grundstücksfläche

Bauweise

5,00

10.16 bestehende Grabenverrohrung

II.   TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

2.0  GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN FÜR HAUPTGEBÄUDE
(§ 9, Abs. 4 BauGB, Art. 81 BayBO)

1.0  FESTSETZUNGEN NACH §9 BAUGB

1.2

Abstandsflächen
Es gelten die Vorschriften des Art. 6 BayBO. Der Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO wird für das WA 
angeordnet. 
Der Art.6 Abs.5 Satz 2 BayBO wird für das GEb angeordnet.
Für die Bemessung der Abstandsfläche ist die Wandhöhe maßgebend.
Die für die Berechnung der Abstandsflächen relevante Wandhöhe berechnet sich aus dem 
Abstand der natürlichen Geländehöhe und dem Schnittpunkt der Außenfläche der Wand mit 
der Dachhaut bzw. bis zum oberen Abschluss der Attika.

1.1 Bestandsschutz
Bestehende Gebäude inkl. der bestehenden Zufahrten, die nicht als Abbruch gekennzeichnet 
sind, besitzen Bestandsschutz.

1.4

2.1. Dach (siehe Angabe Nutzungsschablone):
Dachform und Ausschließlich zulässige Dachformen und Dachneigungen:
Dachneigung: - Satteldach SD: 20° - 30°, 

                           ausnahmsweise nur im GEb für SD:   8° - 30° 
- Flachdach FD: bis      5°

Ausnahme für FD im Bereich WA2:         < 5°
- Pultdach PD:   5° - 10°
- Zeltdach ZD: 12° - 22°
  Ausnahme für ZD im Bereich WA2:         < 7°
- Walmdach WD: 20° - 30°

Im GE b sind ausnahmsweise untergeordnete Dachaufbauten zur Belichtung auf 
max. 20% der Dachfläche zugelassen. Hierfür sind als Dachformen Satteldach, 
Flachdach, Pultdach und Zeltdach mit einer Dachneigung von max. 20° zugelassen.

Dachdeckung: Ziegel in Rot- u. Braun- und Grautönen, ausschließlich beschichtete Blechdeckungen 
in Rot-, Braun u. Grautönen, bzw. Dachdeckungen aus Titanzink, nur für 
Flachdächer sind Gründächer erlaubt.

Ausnahmsweise sind nur im GEb beschichtetes Blech, Farbe weißaluminium und Alublech zulässig.

Sonnenernergie- Sonnenenergieanlagen und Sonnenkollektoren in und an Dachflächen sind 
   anlagen und zulässig. 

Sonnenkollektoren Das Aufständern dieser Anlagen auf den Dachflächen ist  im GEb ausnahmsweise 
zulässig und im WA grundsätzlich nicht. 

Firstrichtung: Dächer mit durchgehender Trauf- und Firstlinie des Hauptbaukörpers, First parallel 
zur längeren Gebäudeseite.

- WA1
Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO
E Einzelhaus
D Doppelhaus
Aus städtebaulichen Gründen sind hier nur die Haustypen Einzelhaus (E) und Doppelhaus (D) zulässig.
Ebenfalls aus städtebaulichen Gründen sind beim Einzelhaus pro Wohngebäude max. 2 Wohneinheiten bei 
einem Doppelhaus ist je Doppelhaushälfte eine Wohneinheit zulässig.
Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1-3 BauNVO bezeichneten 
Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von maximal 0,52 überschritten werden.

- WA2
Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO
Aus städtebaulichen Gründen sind hier nur maximal 6 Geschosswohnungseinheiten zulässig. 
Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1-3 BauNVO bezeichneten 
Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von maximal 0,6 überschritten werden. 

Aus städtebaulichen Gründen werden die maximal zulässigen Wand- und Firsthöhen begrenzt.
Die Wandhöhe ist das Maß von der natürlichen Geländehöhe bis zum Schnittpunkt der Außenfläche der 
Wand mit der Dachhaut bzw. bis zum oberen Abschluss der Attika. 

maximal zulässige Wandhöhe (WH):
WA 1 max. 6,5 m
WA 2 max. 9,0 m bzw. 12,0 m
GE b max. 8,0 m

maximal zulässige Firsthöhe (FH)
WA 1 max. 8,0 m
WA 2 max. 11,0m bzw. 13,0 m
GE b max. 10,0 m

Garagen, Carports und überdachte Stellplätze sind nur innerhalb der hierfür festgesetzten Flächen sowie 
innerhalb der Baugrenzen zulässig.
Zusätzlich sind Nebengebäude in den hierfür festgesetzen Flächen (siehe I. Planliche Festsetzungen 
Punkt 3.2. in Verbindung mit 3.2.3) zulässig, sofern sie gleichzeitig die Festsetzungen zum Lärmschutz 
erfüllen.

1.5 Nebenanlagen
Verfahrensfreie Gebäude nach Art. 57 Abs. 1 BayBO, Stellplätze gemäß § 12 BauNVO und 
Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO sind ausserhalb der überbaubaren Grundstücksfläche nur bis 
zu einer Gesamtgrundfläche von 5% der Fläche des Baugrundstücks zulässig.
Ebenso dürfen Nebenanlagen gemäß §14 Abs. 2 BauNVO  außerhalb der Baugrenzen errichtet werden. 

Mass der baulichen Nutzung  

Bauweise 
Für das Baugebiet sind im beschränkten Gewerbegebiet und Gewerbegebiet
besondere Bauweise und in allen Wohngebieten offene Bauweise zulässig.

b   besondere Bauweise: Es wird keine Ober- bzw. Untergrenze für die 
Gebäudelänge festgesetzt. Ein Grenzabstand von
mind. 3,0 m zu den Grundstückgrenzen ist einzuhalten. 

o offene Bauweise: maximale Gebäudelänge bis 50 m, mit Grenzabstand 
von mindestens 3,0 m zu den Grundstückgrenzen.

1.3

IV. HINWEISE

4.0 BODENDENKMÄLER
Auf einem Teilbereich des Geländes des geplanten Baugebietes ist das Bodendenkmal D-2-7542-0116 
"Untertägige mittlelalterliche und frühneuzeitliche Befunde und Funde in den vorstädtischen 
Siedlungserweiterungen von Eggenfelden" bekannt. Bezüglich dieses Denkmals wird auf die besonderen 
Schutzbestimmungen der Art. 4-6 DSchG verwiesen. Es ist eine konservatorische Überdeckung des 
Bodendenkmals oder eine achäologische Ausgrabung durchzuführen. Für die Durchführung dieser Maßnahmen 
und für Bodeneingriffe aller Art ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 DSchG notwendig. 
Es wird bei eventuell zu Tage tretenden Bodendenkmälern auf die Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für 
Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 DSchG  hingewiesen.

1.0  SICHERSTELLUNG DES PFLANZRAUMES
Großbäume:
Kleinbäume:
Gehölzflächen:
Rasen:

Baumgruben: 200 x 200 x 100 cm
Baumgruben: 150 x150 x 80 cm
Auftrag Oberboden: 20 - 30 cm
Auftrag Oberboden: 10 - 15 cm

2.0  GRENZABSTÄNDE
Die Grenzabstände gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sind einzuhalten:
Zu Nachbargrundstücken: 2,0m bei Einzelbäumen u. Heistern, 
                                                                       sowie Sträuchern über 2,0 m Wuchshöhe

0,5m bei Sträuchern bis zu einer Wuchshöhe von 2,0m
Im Übrigen wird auf die Vorgaben des AGBGB verwiesen.

3.0 ALTLASTEN

Rückstände durch Brennstofftanks bzw. Brennstofflager, Desinfektionsmittellager, Laugenbehälter etc. 
aufgefunden werden. Die Aushubarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Mühlenbäckerei Lettl sind 
fachgutachterlich (durch einen Bodensachverständigen) zu begleiten.
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht wird im Vorfeld der geplanten Wohnbebauung eine orientierende 
Altlastenuntersuchung nach den einschlägigen Vorgaben des Bodenschutzrechts empfohlen. Die orientierenden 
Untersuchungen sind von einem geeigneten Fachgutachter (z.B. Sachverständiger gem. § 18 BBodSchG) 
durchzuführen. Ein entsprechendes Gutachten ist dem LRA Rottal-Inn (SG 42) vorzulegen.

5.0  SCHUTZ DES MUTTERBODENS NACH § 202 BauGB
Vor jeder Baumaßnahme ist der anstehende Oberboden insgesamt zu sichern und zur Wiederverwendung 
zwischenzulagern (DIN 18915). Die Humusmieten sind mit Leguminosen zu begrünen.

6.0  SOLARENERGIE
Die Nutzung von Solarenergie wird grundsätzlich empfohlen, dabei sollte eine gestalterisch verträgliche 
Einbindung in das Bauwerk bzw. in die Dachlandschaft beachtet werden. In diesem Zusammenhang wird auf 
mögliche Förderprogramme hingewiesen. 

7.0  LÄRMSCHUTZ
Über die textlichen Festsetzungen hinaus werden zum weitergehenden Schutz der Nachbarschaft, auch bei 
Einhaltung der zur Verfügung stehenden Immissionsrichtwertanteile, folgende Schallschutzmaßnahmen 
empfohlen, die im Zuge der Baugenehmigungsplanung konkretisiert werden sollten.

 Technische Anlagen und Aggregate sollten in, den nächstgelegenen Immissionsorten, abgewandten 
Bereichen von Gebäuden situiert und ausgerichtet werden (im Regelfall nach Süden/Südwesten).

 Die Abschirmwirkung von Gebäuden sollte bei technischen Anlagen im Freien ausgenutzt werden.
Es wird empfohlen Wohn- und Schlafräume zu den lärmabgewandten Seiten zu situieren und an den mit 

der grünen Zackenlinie gekennzeichneten Bereichen werden an den Südfassaden passive 
Schallschutzmaßnahmen mit entsprechenden schallgedämmten Lüftungseinrichtungen empfohlen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist Immissionen benachbarter Gewerbebetriebe ausgesetzt. 
Geringfügige Überschreitungen der Orientierungswerte nach DIN 18005 sind im Geltungsbereichs möglich.          
Zur Konfliktvermeidung wurden aktive und passive Schallschutzmaßnahmen dimensioniert.
Die in den Festsetzungen formulierten Schalldämmmaße sind Mindestanforderungen. 
Höhere Schalldämmmaße der Außenbauteile sind empfehlenswert, um auch zukünftig erhöhten Anforderungen 
an die Lärmvorsorge zu gewährleisten.

8.0  EINWIRKUNGEN DURCH DIE WERKSTÄTTEN DER KJF UND DIE "NACHTSZENE"
Einwirkungen durch Geräusche, Gerüche, Rauchgase, Lösemittel, Staub und Wasserdampf der Einrichtungen 
der KJF sowie durch Lärmbelästigungen aufgrund der "Nachtszene" im Bereich Sudetenstraße/ 
Schellenbruckplatz können auch mit den abschirmenden Einrichtungen (Wälle, Wände) auftreten.

4.0  VERKEHRSFLÄCHEN 

4.4 öffentliche Verkehrsfläche mit besonderer 
Zweckbestimmung

4.2 Straßenbegrenzungslinie

4.1 öffentliche Straßenverkehrsfläche

(§9, Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

5.0  WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT, DEN HOCHWASSERSCHUTZ

5.2

(§5 Abs.2 Nr.7 und Abs.4, §9 Abs.1 Nr.16 und Abs.6 BauGB)
       UND DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES

5.1 Wasserflächen
Hier Zweckbestimmung: Fließgewässer

Wasserflächen

4.3 private Straßenverkehrsfläche 

öffentliche Vorhaltefläche für mögliche spätere 
Baugebietserweiterung

4.5

Deckblatt Nr. 20Deckblatt Nr. 10 

Deckblatt Nr. 20Deckblatt Nr. 10 

hier: Rad- und Fußweg kombiniert 

private Vorhaltefläche für mögliche spätere 
Baugebietserweiterung

4.6

Oberer Mühlwiesengraben

530/88

530/139

530/14
530/159

530/89

582/67

503/7

267

530/19

530/3

504

505

274/1

530/18

530/140

593/16
593/15

530/17

530/147

59
3/

24

503/6
266/2

267/1

593/8

506/6

506

506/13

593/14

530/100

530/21

267/2

272

530/16

Bereich A

Bereich B

Bereich C

Bereich D

Die den schalltechnischen Festsetzungen zu Grunde liegenden Vorschriften, insbesondere 
DIN-Vorschriften können im Bauamt der Stadt Eggenfelden zu den regulären Öffnungszeiten 
(telefonische Terminvereinbarung ist erforderlich) eingesehen werden.

8.4

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans werden die Orientierungswerte nach DIN 18005 durch 
Gewerbelärmeinwirkungen erreicht; an vereinzelten Immissionsorten leicht überschritten. Für die 
Südfassaden der betroffenen geplanten Wohngebäude werden passive Schallschutzmaßnahmen 
festgesetzt. Herkömmliche Wärmeschutzverglasung kann im Regelfall die Anforderungen an den 
erforderlichen Schallschutz erfüllen.

(1) Die im Plan gekennzeichneten Fassadenseiten sind nach DIN 4109 dem Lärmpegelbereich I
     zuzuordnen. Sofern sich dahinter schutzbedürftige Räume befinden, wird für diese Fassaden das
     erforderliche Gesamtschalldämm-Maß der Außenbauteile erf. R'w,res gemäß nachfolgender Tabelle
     festgesetzt:

(2) Bei ausgebauten Dachgeschossen mit darunter liegenden schutzbedürftigen Räumen gilt für das
     Dach dasselbe Gesamtschalldämm-Maß wie für die Fassaden. 

(3) Das erforderliche Schalldämmmaß von Fenstern für die schutzbedürftigen Fassadenseiten ist
     entsprechend Tabelle 10 der DIN 4109 zu bestimmen.

(4) Die Festlegung der Schallschutzklassen für die Fenster bestimmt sich nach VDI 2719.

(5) Werden schutzbedürftige Räume ausschließlich über gekennzeichnete Fassadenseiten über Fenster 
      belüftet, wird der Einbau von schallgedämmten Lüftungseinrichtungen festgesetzt.

(6) Im Baugenehmigungsverfahren ist die Einhaltung der Anforderungen an die Luftschalldämmung der 
     Außenteile nach DIN 4109 mit dem Landratsamt Rottal-Inn abzustimmen.

8.5

Der Bereich A kann nur dann bebaut werden, wenn der Lärmschutz der festgesetzten Maßnahmen 
gemäß  I. Planliche Festsetzungen, Punkt 6.2 und 6.5  lückenlos erstellt ist.

Der Bereich B kann nur dann bebaut werden, wenn der Lärmschutz der festgesetzten Maßnahmen
gemäß  I. Planliche Festsetzungen, Punkt 6.2 und 6.3 lückenlos erstellt ist.

Der Bereich C kann erst dann bebaut werden, wenn der Lärmschutz der festgesetzten Maßnahmen 
gemäß  I. Planliche Festsetzungen, Punkt 6.1 erstellt ist.

Der Bereich D kann erst dann bebaut werden, wenn der Lärmschutz der festgesetzten Maßnahmen 
gemäß  I. Planliche Festsetzungen, Punkt 6.4 erstellt ist.

9.0  ZEITLICHE ABFOLGE BEBAUUNG - LÄRMSCHUTZ
( § 9, Abs. 2 Nr. 2 BauGB) 

Präambel

Die Stadt Eggenfelden im Landkreis Rottal-Inn erlässt auf Grund
 der §§ 2 Abs. 1, 9 und 10 Baugesetzbuch (BauGB)
 des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
 des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
 der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)
 der Planzeichenverordnung (PlanzV)
in der jeweils zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung, die 20. Änderung und Erweiterung des 
Bebauungsplan "Gewerbe- und Industriegebeit der Stadt Eggenfelden" als Satzung.

§1
Räumlicher Geltungsbereich

Für den räumlichen Geltungsbereich der 20. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplan 
"Gewerbe- und Industriegebeit der Stadt Eggenfelden" ist die Planzeichnung M 1:1000 vom 
__.__.____ maßgebend. Sie ist Bestandteil dieser Satzung.

§2
Bestandteile der Satzung

Die 20. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplan "Gewerbe - und Industriegebeit der Stadt Eggenfelden" 
besteht aus:

1) Planzeichnung (M 1:1.000) mit zeichnerischem Teil vom __.__.____ mit  Übersichtslageplan und den 
Planlichen und Textlichen Festsetzungen

   2) Begründung mit Umweltbericht vom __.__.____   

Stadt   , den __.__.____, ___________________________
Eggenfelden Wolfgang Grubwinkler, 1. Bürgermeister

Regierungsbezirk Niederbayern
Landkreis Rottal-Inn

ENTWURFSBEARBEITUNG:  04.11.2014, 02.08.2016, 23.08.2017
ENTWURFSVERFASSER: 

Stadt Eggenfelden

werden.
kann keine Gewähr übernommen
Planungen und Gegebenheiten
Für nachrichtlich übernommene

Nachrichtliche Übernahmen:

werden.
Zeichnungen und Text abgeleitet
aus der Grundkarte und noch aus
weder aus den amtlichen Karten,
die Bodenbeschaffenheit können
die Untergrundverhältnisse und
Aussagen über Rückschlüsse auf

Untergrund:

Planung nicht geändert werden.
Ohne unsere Zustimmung darf die
alle Rechte vor.
Für die Planung behalten wir uns

Urheberrecht:

Stand: 2012
Vermessungsamtes 
auf digitaler Flurkarte des
Grundkarte erstellt von

Planunterlagen:

M  1:1.000

DES BEBAUUNGSPLANES 
20. ÄNDERUNG UND ERWEITERUNG 

DER STADT EGGENFELDEN"
ARBEITSTITEL "BPLAN OBERMÜHLE"

"GEWERBE- UND INDUSTRIEGEBIET

02.05.2017

10.0 HINWEISE, KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
 
10.1  bestehende Grundstücksgrenzen 
 
 
 
10.2  Flurstücknummer 
 
 
 
10.3  Bestehende Haupt- und Nebengebäude 
 
 
 
10.4  -entfällt-  
 
 
 
10.5  -entfällt-  
 
 
 
10.6  -entfällt-  
 
 
 
10.7  -entfällt-  
 
 
 
10.8  -entfällt-  
 
 
 
10.9  geplante Böschung   
 
 
 
10.10  -entfällt-  
 
 
 
10.11  -entfällt-  
 
 
 
10.12  -entfällt- 
 
 
 
10.13  Kartiertes Bodendenkmal mit Aktennummer  

 Dargestellt sind nur die Flächen innerhalb des Geltungsbereichs der 
Bebauungsplanänderung. 

 
10.14   Umgrenzung der für bauliche Nutzungen vorgesehen Flächen, deren Böden 

erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind (= 
Altlastenverdachtsflächen) 

 
10.15  Bestandshöhen 
 
 
 
10.16  bestehende Grabenverrohrung 
 
 
 
10.17  Nutzungsschablonen (aus Gründen der Lesbarkeit vergrößerte Darstellung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.18  festgesetztes Überschwemmungsgebiet 

 Dargestellt sind nur die Flächen innerhalb des Geltungsbereichs der 
Bebauungsplanänderung. 

 
 

II. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
  
1.0 FESTSETZUNGEN NACH § 9 BAUGB 

1.1 -keine Änderung-  
 
1.2  Maß der baulichen Nutzung  

Im WA2 sind aus städtebaulichen Gründen nur maximal 6 Geschosswohnungseinheiten zulässig. 
Für alle Planbereiche sind die maximal zulässigen Wand- und Firsthöhen gemäß Nutzungsschablonen aus 
städtebaulichen Gründen festgelegt. 
Die in den Nutzungsschablonen für die einzelnen Planbereiche festgesetzte maximale Grundflächenzahl 
GRZ darf durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1-3 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu einer 
Grundflächenzahl von maximal 0,8 überschritten werden. 
Die Anzahl der maximal zulässigen Vollgeschosse in den Planbereichen WA1 und WA2 gibt auch an, wie 
viele Geschosse maximal zu Wohnzwecken genutzt werden dürfen.  

 
1.3  Bauweise 
 b  besondere Bauweise 

   Es werden keine Ober- oder Untergrenzen für die Gebäudelängen festgesetzt. 
Ein Grenzabstand von mind. 3 Meter zu den Grundstücksgrenzen ist einzuhalten. 

 
o  offen Bauweise 

   Die maximale Gebäudelänge wird mit 50 m festgesetzt.  
Ein Grenzabstand von mind. 3 Meter zu den Grundstücksgrenzen ist einzuhalten. 

 
1.4 Abstandsflächen 

In allen Planbereichen mit Ausnahme des Planbereichs WA1B gelten die Vorschriften des Art. 6 BayBO in 
der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung. 
Im Planbereich WA1B dürfen sich die Abstandsflächen überdecken, sofern eine ausreichende Belichtung, 
Belüftung und gesunde und sozialverträgliche Wohnverhältnisse gewährleistet sind. Brandschutzrechtlich 
erforderliche Abstände sind einzuhalten. 

1.5 -entfällt-  

 VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung vom 24.10.2023 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
die Änderung des Bebauungsplans "Gewerbe- und Industriegebiet der Stadt Eggenfelden" 
beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde am 26.10.2023 ortsüblich bekannt gemacht. 

2. Zu dem Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 27.05.2025 wurden die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in der Zeit vom __________ bis 
einschließlich __________ beteiligt. 

3. Der Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 27.05.2025 wurde mit der 
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __________ bis einschließlich __________ 
im Internet veröffentlicht und öffentlich ausgelegt. 

4.  Zu dem Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom __________ wurden die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 
__________ bis einschließlich __________ erneut beteiligt.

 

5.  Der Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom __________ wurde mit der 
Begründung gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom _________ bis einschließlich __________ 
erneut im Internet veröffentlicht und öffentlich ausgelegt.

 
6. Die Stadt Eggenfelden hat mit Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom __________ die 

Bebauungsplanänderung gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom __________ als Satzung 
beschlossen. 

Eggenfelden, __________

(Siegel)

Martin Biber, 1. Bürgermeister

7. Gem. § 10 Abs. 2 BauGB ist eine Genehmigung der 33. Änderung des Bebauungsplans  nicht 
erforderlich.

8. Ausgefertigt

Eggenfelden, __________

(Siegel)

Martin Biber, 1. Bürgermeister

9. Der Satzungsbeschluss zur 33. Änderung des Bebauungsplans wurde am __________ gemäß § 
10 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit 
Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Stadt zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der 
Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung 
hingewiesen.

Eggenfelden, den __________

(Siegel)

Martin Biber, 1. Bürgermeister

Regelquerschnitt Lärmschutzwall KJF/WA2                                                                M 1:200

Regelquerschnitt Anliegerstraße - Einbahnstraße            M 1:100

2.0 GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN FÜR HAUPTGEBÄUDE 
  (§ 9 Abs. 4 BauGB, Art. 81 BayBO) 
 
2.1 Dach 
 -keine Änderungen-  
 
2.2 Baukörper 

Die Wandhöhe ist nach Art. 6 Abs. 4 BayBO zu bestimmen. Die Wandhöhe ist das Maß von der natürlichen 
Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der 
Wand. 
Als Firsthöhe für die Gebäude gilt das Maß von der bestehenden Geländehöhe bis zum First. 
Die bestehende Geländehöhe ist in der Eingabeplanung darzustellen. 

 
 

3.0 FESTSETZUNGEN FÜR NEBENANLAGEN 
(§ 9, Abs. 1 Nr. 4 + 5, Abs. 3 BauGB, Art. 81 BayBO) 

 
3.1 Dachgestaltung Garagen und Nebengebäude 
 -keine Änderungen-  
 
3.2 Baukörper Garage und Nebengebäude 
 -keine Änderungen- 
 
3.3 Garagen und Stellplätze im WA1  
 Pro Wohneinheit ist ein Stellplatz herzustellen. 
 
3.4  -keine Änderungen- 
 
 

4.0 GARAGENZUFAHRTEN 
(§ 9, Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

 -keine Änderungen-  
 
 

5.0 EINFRIEDUNG 
(§ 9, Abs. 4 BauGB, Art. 81 BayBO) 
-keine Änderungen-  

 
 

6.0 AUFSCHÜTTUNGEN, ABGRABUNGEN UND STÜTZMAUERN 
(§ 9, Abs. 1 Nr. 17 BauGB) 
-keine Änderungen-  

 
 

7.0 WASSERWIRTSCHAFT 
(§ 9, Abs. 1 Nr. 16 BauGB) 
-keine Änderungen-  

 
 

8.0 LÄRMSCHUTZ 
(§ 9, Abs. 1 Nr. 17 BauGB) 

8.1 Zulässige Schallemissionen 
Durch bestehende Betriebe in Nähe der maßgeblichen Immissionsorte kann davon asgegangen werden, 
dass eine Vorbelastung durch Gewerbelärm in gewissem Umfang besteht. Diese wurde bei den 
schalltechnischen Berechnungen berücksichtigt. 

 
8.2 Zulässig sind Nutzungen Im Geltungsbereich des Bebauungsplans 33. Änderung des Bebauugsplans

 „Gewerbe- und Industriegebiet Eggenfelden, Obermühle“ deren je Quadratmeter Grundfläche 
(innerhalb der Grundstücksgrenzen) abgestrahlte Schalleistung die Emissonskontingente LEK nach DIN 
45691 entsprechend den Angaben in der folgenden Tabelle weder tags (06:00 – 22:00 Uhr) noch nachts 
(22:00 – 06:00 Uhr) überschreiten: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die Gradeinteiling erfolgt in Altgrad (Vollkreis = 360°; Norden = 0/360°, Osten = 90°, Süden = 180°, Westen 

= 270°). Die Sektoren verlaufen im Uhrzeigersinn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) 

und (7) LEK,i durch LEKi,j zu ersetzen ist. 
Die Berechnungen zur Emissionskontingentierung wurden bei Ansatz von Flächenschallquellen mit dem 
Umgriff gemäß Übersichtslageplan im Anhang der schalltechnischen Untersuchung (GEO.VER.S.UM. 
Schalltechnische Untersuchung zur. 33. Änderung des Gewerbe- und Industriegebiets Eggenfelden. 
Obermühle" in der Stadt Eggenfelden) nach dem Verfahren der DIN 45691 durchgeführt. Hierbei wurden 
Emissionskontingente für unterschiedliche Gebiete ermittelt, die im Übersichtsplan im Anhang der 
schalltechnischen Untersuchung (GEO.VER.S.UM, a.a.O.) bezeichnet sind. 
Es wurde mit freier Schallausbreitung unter alleiniger Berücksichtigung der geometrischen 
Ausbreitungsdämpfung bei einer Mittenfrequenz von f=500 Hz gerechnet. 

 
8.4 Anhand von schalltechnischen Gutachten kann von der Genehmigungsbehörde bei 

Baugenehmigungsverfahren bzw. Nutzungsänderungsanträgen von anzusiedelnden Betrieben der 
Nachweis gefordert werden, dass die festgesetzten Emissionskontingente eingehalten werden können. 
Dieser Nachweis ist nach TA Lärm unter Berücksichtigung der Schallausbreitungsverhältnisse der vom 
Vorhaben ausgehenden Geräusche zu führen. 

  

D-2-7542-0116

530/140

402.46

BPlan „Obermühle“

derung des Bebauungsplans „Gewerbe

– –
 

Lärmkontingente LEK Tag/Nacht pro m2,  
ermittelt nach DIN 45691 und Zusatzkontingente nach Richtungssektoren 

Teilfläche Fläche 
in m2 

Kontingent  
in dB(A) 

 
Sektor 

Zusatzkontingent  
in dB(A) 

Tag Nacht  Tag Nacht 
TF 2 GE Nord 4.142 56 41  A 0 0 
TF 1 GE Süd 4.644 56 41  B 1 1 
     C 5 10 
     D 5 10 
     E 3 3 

 
Sektor Anfang Ende 

A 316,3 0,8 
B 0,8 124,1 
C 124,1 267,2 
D 267,2 238,4 
E 238,4 316,4 

 

 

BPlan „Obermühle“

derung des Bebauungsplans „Gewerbe

– –

 
Referenzpunkt GKS X Y 
Koordinaten 4556110,57 5362910,78 

BPlan „Obermühle“

 

“

GRZ 0,5
Grundflächenzahl

o
Bauweise

PD  FD  ZD  SD
ausschließlich zulässige Dachformen

III
maximal zulässige Anzahl der Vollgeschosse

WA1A
Bezeichnung des Planbereichs

WH 9,00
maximal zulässige Wandhöhe

FH  9,50
maximal zulässige Firsthöhe

GRZ 0,8
Grundflächenzahl

GFZ 1,0
Geschossflächenzahl

b
Bauweise

II
maximal zulässige Anzahl der Vollgeschosse

GEb
Gebietskategorie

GEbnord
Bezeichnung des Planbereichs

PD
FD
SD
ausschließlich zulässige Dachformen

WH 8,00
maximal zulässige Wandhöhe

FH  10,00
maximal zuläsige Firsthöhe

LEK, T = 56 dB(A)
                                         Lärmkontigent, Tagwert

LEK, N = 41 dB(A)
                                Lärmkontingent, Nachtwert
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